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BEGRÜNDUNG 

 Planungsanlass und Ziele der Planung 
Anlass für die Aufstellung des Bebauungsplanes Sondergebiet `Solarpark Oberer Railhof´ sowie die Auf-
stellung der örtlichen Bauvorschriften ist ein beabsichtigtes Bauvorhaben zur Errichtung einer Freiflächen-
Photovoltaikanlage. Der Bebauungsplan schafft die notwendige Rechtsgrundlage für die Bebauung.  
 
Deutschland hat das Pariser Klimaschutzabkommen unterzeichnet und sich damit verbindlich dazu ver-
pflichtet, das 2-Grad-Ziel zu erreichen. Dies erfordert einen weitgehenden Umstieg auf Erneuerbare Ener-
gien und bei Betrachtung des heutigen EE-Anteils von unter 60 % einen erheblichen Ausbau Erneuerbarer 
Stromerzeugung. Neben Dachanlagen sind dazu Freiflächenanlagen unentbehrlich.  
Gemäß §2 des Erneuer-
bare-Energien-Gesetzes 
(EEG 2023) liegt die Errich-
tung und der Betrieb von Er-
neuerbaren-Energien-Anla-
gen im überragenden öf-
fentlichen Interesse. Das 
EEG 2023 ermöglicht die 
Vergütung von Strom aus 
Freiflächen-Photovoltaikan-
lagen, die sich auf vorbelas-
teten Flächen (Konversi-
onsflächen) befinden, längs 
von Autobahnen oder 
Schienenwegen, sowie auf 
Acker- und Grünland in be-
nachteiligten landwirt-
schaftlichen Gebieten.  
 
 
 
 
Die Nutzung von Acker- und Grünland in benachteiligten Gebieten wurde durch §2 der Freiflächenöffnungs-
verordnung des Landes Baden-Württemberg vom 07.03.2017 auf Landesebene zulässig. Laut des aktuel-
len Webportals Energieatlas BW in Verbindung mit der Richtlinie 86/465/EWG vom 14. Juli 1986 liegt die 
Gemarkung Buchenbach vollständig im benachteiligten Gebiet nach Definition EEG.  
 
Baden-Württemberg hat in seinem Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz (KlimaG BW) unter 
§10 die Klimaschutzziele wie folgt definiert: „Unter Berücksichtigung der internationalen, europäischen und 
nationalen Klimaschutzziele und -maßnahmen wird die Gesamtsumme der Treibhausgasemissionen in Ba-
den-Württemberg im Vergleich zu den Gesamtemissionen des Jahres 1990 zur Erreichung der Netto-Treib-
hausgasneutralität bis zum Jahr 2040 schrittweise verringert. Bis zum Jahr 2030 erfolgt eine Minderung um 
mindestens 65 Prozent. Die Minderungsbeiträge aus dem europäischen System für den Handel mit Treib-
hausgasemissionszertifikaten finden dabei entsprechende Berücksichtigung.“ 
 
Daraus ergibt sich ein unter §21 KlimaG BW beschriebenes Landesflächenziel:  
„In den Regionalplänen sollen Gebiete in einer Größenordnung von mindestens 0,2 Prozent der jeweiligen 
Regionsfläche nach Anlage 2 für die Nutzung von Photovoltaik auf Freiflächen festgelegt werden (Grund-
satz der Raumordnung). Die zur Erreichung dieses Flächenziels notwendigen Teilpläne und sonstigen Än-
derungen eines Regionalplans sollen bis spätestens 30. September 2025 als Satzung festgestellt werden.“ 
 
Nach § 1a Abs. 5 BauGB und durch das KlimaG BW ist der Klimaschutz bei der Aufstellung von Bauleit-
plänen zu berücksichtigen. Das Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes in Baden-Württemberg sieht u. 
a. Vorgaben für die Reduzierung von Treibhausgasen vor. Der vorliegende Bebauungsplan beinhaltet die 
Ausweisung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage. Damit wird das Ziel der Steigerung der Erneuerbaren 
Energien als Erfordernis des Klimaschutzes direkt berücksichtigt. Das Vorhaben an sich ist als eine Maß-
nahme zur Bekämpfung des Klimawandels zu bewerten. Die Vorgaben und Ziele zum Klimaschutz sind 
berücksichtigt.  

Abbildung 1: Benachteiligte Gebiete, Quelle: Energieatlas BW 
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Das KlimaG BW weist in §5 der öffentlichen Hand eine Vorbildrolle zu. Kommunen müssen im Rahmen 
ihrer Kompetenz die Erreichung der Klimaschutzziele aktiv unterstützen. Gemäß §7 KlimaG BW hat die 
öffentliche Hand im Rahmen ihrer Zuständigkeit bei Planungen und Entscheidungen den Zweck dieses 
Gesetzes und die zu seiner Erfüllung beschlossenen Ziele bestmöglich zu berücksichtigen. Dazu zählt u.a. 
die Ausweisung geeigneter Flächen für erneuerbare Energien. Zur Verwirklichung dieses öffentlichen Be-
langs soll deshalb diese Freiflächen-Photovoltaikanlage im Gemeindegebiet ermöglicht werden. 
 

 Plangebiet 

2.1 Lage, Größe und räumliche Abgrenzung 

Das 29,1 ha große Plangebiet befindet sich südlich des Weilers Oberer Railhof der Gemarkung Buchen-
bach, Mulfingen. Die Flurstücke 545/1, 546, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 1002 (Teilfläche), 
1041, 1042, 1043, 1044, 1046, 1065 (Teilfläche), 1066 (Teilfläche) und 1067 (Teilfläche) der Gemarkung 
Buchenbach umfassen das Plangebiet. 
 
Die Flächen sind von landwirtschaftlicher Nutzung geprägt, sie sind dem Speltbach als Tiefenlinie folgend 
von Südwest bis Südost exponiert und umlaufen den Oberen Railhof nachherzu halbkreisförmig. Südlich 
an das Plangebiet grenzen Waldflächen an. Ein Grasweg trennt das Plangebiet von den Waldflächen ab. 
Nördlich begrenz der Ortsverbindungsweg Buchenbach-Oberer Railhof-Unterer Railhof teilweise das Plan-
gebiet. Der Obere Railhof ist von landwirtschaftlichen Gebäuden geprägt. Diese sind zum Großteil durch 
Heckenstrukturen oder Streuobstflächen umgeben. Auch die Gesamtumgebung zeigt eine starke landwirt-
schaftliche Prägung. 
 

 
 

Lage des Plangebietes (LUBW 2024) 

 

2.2 Städtebaulicher Entwurf 

Der Bebauungsplan regelt sowohl die maximalen Modultischhöhen als auch Bauhöhen der notwendigen 
Betriebsgebäude/ Technikstationen und sonstigen baulichen Anlagen bezogen auf das natürliche Gelände 
am Baukörper sowie die überbaubaren Grundstücksflächen. Im Geltungsbereich ist ein Vorhaben somit 
nur dann zulässig, wenn es dem Bebauungsplan nicht widerspricht und die Erschließung gesichert ist.  
 
Dem Interessenkonflikt zwischen der Ausweisung eines Sondergebietes für die Nutzung Erneuerbarer 
Energien und dem Eingriff in Natur und Landschaft soll durch folgende Maßnahmen abgeholfen werden: 
 
→ Abpufferung der Anlage zur offenen Landschaft durch großzügige Eingrünungen (insbesondere der 

Waldabstandsflächen), teilweise mit Sträuchern (Stärkung des Biotopverbundes) und speziellen Saat-
mischungen entlang der Verfahrensgrenze / entlang der öffentlichen Wege zur Schaffung verschiede-
ner angepasster Biotopstrukturen wie Hecken oder Blühstreifen. 

→ Anlage des gesamten Plangebietes als extensiv genutztes Grünland, auch unter den Modulen 
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→ Anlage von Blühstreifen zur Berücksichtigung spezieller artenschutzrechtlicher Belange  
→ Minimierung der Bodenversiegelungen durch Begrenzung der überbaubaren Grundstücksfläche 
→ Begrenzung der Höhenentwicklung der geplanten Betriebsgebäude/ Stationen 
→ Minimierung der Bodeninanspruchnahme durch die mögliche Vermeidung von Betonfundamenten für 

die Solar-Modultische, diese sind möglichst im `Ramm- oder Schraubverfahren´ zu verankern. 
 

 Übergeordnete Planungen 

3.1 Regionalplan 

 
Die Gemeinde Mulfingen ist Be-
standteil der Region Heilbronn-Fran-
ken. Im Regionalplan Heilbronn- 
Franken 2020 sind in der Raumnut-
zungskarte mehrere Funktionen im 
Plangebiet und unmittelbar angren-
zend festgesetzt. 
 
Das Plangebiet befindet sich in ei-
nem Vorbehaltsgebiet für Erholung 
des Regionalplans Heilbronn-Fran-
ken 2020. Darin sollen die natürli-
chen und kulturellen Erholungsvo-
raussetzungen in ihrem räumlichen 
Zusammenhang erhalten und den 
Belangen der landschaftlichen Erho-
lungseignung ein besonderes Ge-
wicht beigemessen werden. Zum 
gleichwertigen Erhalt der landschaftlichen Schönheit des Bereichs werden Pflanzungen ergänzt, um eine 
Eingrünung des Solarparks zu erreichen. Es ist davon auszugehen, dass die Errichtung des Solarparks die 
Funktion des Vorbehaltsgebiets nicht verändert, obgleich eine technische Überprägung vorliegt.  
 

Zudem ist die Fläche Bestandteil des Vorbehaltsgebietes für Landwirtschaft, welches in einem breiten Band 
von Süd nach Nord über die Railhöfe in Richtung Hohenrot un Jagstberg verläuft und in dem der Erhaltung 
des räumlichen Zusammenhanges und der Eignung landwirtschaftlich genutzter Bodenflächen bei der 
Abwägung mit raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen ein besonderes Gewicht beigemessen 
werden soll. Raumbedeutsame Nutzungen sollen - wenn möglich - auf Standorte mit geringerer Bedeutung 
für die landwirtschaftliche Produktion gelenkt werden. Falls dies nicht möglich ist, soll die Flächeninan-
spruchnahme möglichst minimiert und funktionsschonend gestaltet werden. Infolge der Planumsetzung 
wird eine etwa 30 ha große Fläche vorübergehend aus der landwirtschaftlichen Produktion genommen. 
Allerdings kann nach Aufgabe der Nutzung als Solaranlage die Fläche rückstandslos in eine landwirtschaft-
liche Fläche zurückgebaut werden. Es handelt sich um eine Randfläche des Vorbehaltsgebietes, dieses 
wird verkleinert seine räumliche Funktion jedoch nicht übergreifend gestört. Die Südexposition in Richtung 
Wald und die oftmals kleinparzelligen Flurstücke erschweren die landwirtschaftliche Produktion am exakten 
Standort. Eine Verkleinerung des Vorbehaltsgebiets durch die Nutzungsänderung als Sondergebiet für So-
larenergie ist dennoch aus landwirtschaftlicher Sicht nicht von der Hand zu weisen. 
 
Südlich an das Plangebiet grenzt zudem das Landschaftsschutzgebiet „Jagsttal mit Nebentälern und an-
grenzenden Gebieten zwischen Kreisgrenze Schwäbisch Hall und Gemeindegrenze Krautheim/Schöntal“ 
an. Die in diesem Bereich vorhandenen Wälder sind gemäß Regionalplan als Vorranggebiet für Forstwirt-
schaft festgesetzt. In diese Bereiche wird durch die Planung jedoch nicht eingegriffen. Ein Waldabstand 
von 30m sorgt zudem dafür, dass dem Biotoptyp Wald und dessen vielfältige Strukturen und vorhandene 
Waldbiotope ausreichend vor potentiellen Einwirkungen geschützt sind. 
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3.2 Flächennutzungsplan 

 
 

Auszug aus der 10. Fortschreibung des FNP, GVV Krautheim 

 
In der 10. Fortschreibung des Flächennutzungsplans des Gemeindeverwaltungsverbandes Krautheim ist 
das Plangebiet als Sondergebietsfläche dargestellt. Die Flächennutzungsplananpassung für den „Solar-
park Oberer Railhof“ wird im Parallelverfahren zeitgleich durchgeführt. Der künftige Flächennutzungsplan 
weist den Geltungsbereich des Bebauungsplans als Sondergebiet nach § 11 BauNVO aus.  
Hinweis: Die Skizze im vorliegenden FNP-Vorentwurf beinhaltet noch das ursprüngliche Plangebiet. Es 
wird entsprechend der Verfahrensgrenze des Bebauungsplanes im weiteren FNP-Verfahren angepasst. 
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 Landwirtschaftliche Belange 

Das Plangebiet besteht aus einer ackerbaulich genutzten Fläche, welche als Vorrangfläche II (braun) der  
Flurbilanzkartierung eingestuft wurde. Gemäß dieser Einstufung handelt es sich um überwiegend landbau-
würdige Flächen (mittlere Böden), die der landwirtschaftlichen Nutzung größtenteils vorzubehalten 
sind. Fremdnutzungen sollten ausgeschlossen bleiben. 
 
Durch die Nutzung für die Erzeugung und Speicherung elektrischer Energie kann die Fläche während des 
Betriebs der PVA noch in reduziertem Maße für landwirtschaftliche Zwecke (Beweidung und Grünlandnut-
zung) genutzt werden. Durch die PVA erfolgt eine sehr geringe Versiegelung von 1-2 % der Fläche. Der 
ökologische Wert steigt aufgrund der Nutzung als Dauergrünland gegenüber dem Ackerland. Dies wird 
auch bei der Berechnung der Ökopunkte vor und nach der Umsetzung der PVA sichtbar. Der Rückbau der 
PVA und die Rückführung der Fläche in die vollumfängliche, landwirtschaftliche Nutzung kann daher mit 
geringem Aufwand erfolgen und wird bereits im Vorhinein abgesichert. 
Während des Betriebs der Anlage ist durch die Extensivierung zu einer Grünfläche auf der intensiv land-
wirtschaftlich genutzten Fläche eine Steigerung für die Bodenfunktionen zu erwarten. Neben einer starken 
Nitratreduktion, die sich positiv auf den Grundwasserhaushalt auswirkt, ist zudem eine Aktivierung des 
Bodenlebens durch höhere mikrobiologische Aktivitäten, eine Dämpfung der Nährstoffdynamik, eine bes-
sere Durchlüftung des Bodens und eine bessere Wasserspeicherung zu erwarten. Somit können positive 
Regenerationseffekte auf der Fläche wirken, von denen bei einer späteren Rückführung in eine landwirt-
schaftliche Fläche Ertragssteigerungen angenommen werden können. Diese Regenerationseffekte würden 
beispielsweise auch bei der Brachlegung der Flächen auftreten, die sogar teilweise gefördert wird.  
 
Das Vorhaben ist als eine Maßnahme zur Bekämpfung des Klimawandels zu bewerten. Die Bedenken der 
Landwirtschaftsbehörden können nachvollzogen werden. Jedoch werden in der Gesamtbetrachtung der 
energiepolitischen, der klimapolitischen und der landwirtschaftlichen Belange die Belange der Landwirt-
schaft zurückgestellt. Der Flächenentzug für landwirtschaftliche Zwecke und die technische Flächenzer-
schneidung ist nicht von der Hand zu weisen. 
 
Laut Kriterienkatalog der Gemeinde Mulfingen soll die Errichtung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen 
nicht zu einer Verknappung besonders hochwertiger landwirtschaftlicher Flächen führen. Daher sollen An-
lagen auf Flächen der Vorrangstufe 2 sowie Grenz- und Untergrenzflur ermöglicht werden. Die Ackerzahlen 
im gesamten Plangebiet bewegen sich zwischen 32 und 43,5. Besonders hochwertige Böden sind von der 
Planung somit nicht betroffen.  
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 Planungsrechtliche Festsetzungen 

5.1 Erläuterungen zur Art der baulichen Nutzung 

Im gesamten Planbereich wird ein sonstiges Sondergebiet zur Erzeugung und Speicherung elektrischer 
Energie nach §11 BauNVO ausgewiesen. Zulässig sind Solar-Module in aufgeständerter Ausführung mög-
lichst ohne Stein- oder Betonfundamente. Ebenso zulässig sind die für die Solar-Module notwendigen 
Wechselrichter, Transformatoren, Speicher, sonstige Betriebsgebäude und Nebenanlagen, die dem Nut-
zungszweck des SO-Gebietes dienen (z.B. Leitungen, Einfriedung, Kabel, Wege, Löschwassereinrichtun-
gen usw.). Des Weiteren sind wasserdurchlässige Wege für Montage- und Wartungsarbeiten zulässig. 
Ausnahmen sind nicht zulässig.  
 

5.2 Erläuterungen zum Maß der baulichen Nutzung 

Die Festsetzung der Grundflächenzahl von 0,8 soll die effiziente Nutzung der Gesamtfläche wiederspie-
geln. Im Gegensatz zu herkömmlichen Bebauungsplänen bildet die Grundflächenzahl bei Bebauungsplä-
nen für Solarparks nicht den maximal möglichen Versiegelungsgrad des Grundstücks ab, sondern be-
schreibt die von den Solarmodulen überschirmte Fläche in senkrechter Projektion auf den Boden. Die tat-
sächliche Versiegelung durch Betonfundamente für Einfriedung, Masten und Technikstationen, durch of-
fene Stahlprofile der Rammpfosten und Nebenanlagen liegt im vorliegenden Fall voraussichtlich bei 1 bis 
2% der Geltungsbereichsfläche.  
Da rund 6ha aufgrund des Waldabstandes für Grünflächen und somit planinterne Ausgleichsflächen her-
angezogen werden, ist eine Erhöhung der GRZ in diesem Falle auch aus grünordnerischer Sicht vertretbar. 
Es wird als sinnvoll erachtet, den Ausbau der erneuerbaren Energien auf dieser Stelle so effizient und 
leistungsstark wie möglich auszugestalten und dafür andere Flächen dauerhaft der landwirtschaftlichen 
Nutzung vorzubehalten. Die von Modulen überschirmte Fläche beträgt von den 29,1 ha Gesamtfläche rund 
18,38 ha Fläche. 
Die Festsetzung der maximalen Höhe der Solar-Module von 4,0 m über Geländeoberkante und die maxi-
male Gebäude- und Firsthöhe der Betriebsanlagen von ebenfalls 4,0 m über Geländeoberkante bezogen 
auf das natürliche Gelände, soll die Höhenentwicklung der Solar-Module und Gebäude begrenzen.  
 

5.3 Grünflächen und Pflanzgebote 

Das Pflanzgebot erstreckt sich über das gesamte Plangebiet. Das Plangebiet ist, auch unter den Modulen, 
als extensiv genutztes Grünland anzulegen und zu pflegen. Es ist unter/ zwischen den Modulen standort-
gerechtes, autochthones Saatgut zulässig. Es ist eine ‘Frischwiese/Fettwiese‘ der Firma Rieger-Hofmann, 
Produktionsraum 7, Süddeutsches Berg- und Hügelland einzusäen. Die Fläche ist 2-mal jährlich zu mähen, 
wobei in den ersten 5 Jahren ein häufigerer Schnitt möglich ist, um den Standort auszumagern. Die erste 
Mahd ist ab Mitte Juni zulässig. Bis zur jeweils nächsten Mahd sollen mindestens acht Wochen liegen. Das 
Mähgut ist im Bereich der Umfahrten zwischen PV-Modulen und Zaun zu entfernen. Alternativ ist eine 
Beweidung als Pflegemaßnahme möglich. Der Einsatz von Dünger und Pflanzenschutzmitteln ist nicht zu-
lässig. 
 
Entlang Nordrandes des Plangebietes sowie entlang der Wege und unter dem Pflanzgeboten 2 und 3 ist  
in Pflanzgebotsfläche 1(pfg1) ein extensiv genutzter Saum zu entwickeln. Die linearen Randstrukturen sind 
mit einem hohen Kräuteranteil als blütenreicher Schmetterlings- und Wildbienensaum anzusäen. Als Saat-
mischungen sind „Schmetterlings- und Wildbienensaum“ der Firma Rieger-Hofmann oder „Feldraine und 
Säume“ der Firma Saaten Zeller zu verwenden. Zulässig sind ausschließlich Saatmischungen aus dem 
Ursprungsgebiet 11 – Südwestdeutsches Bergland. Vor der Einsaat ist das Unkraut zu entfernen, der Bo-
den zu lockern und eine feinkrümelige Bodenstruktur für das Saatbeet herzustellen. Die Aussaat ist im 
Zeitraum von Mitte März bis Anfang Mai oder Mitte August bis Ende September durchzuführen. Die Samen 
sind obenauf auszubringen und anzuwalzen. Die Saumbereiche sind maximal 1-mal jährlich oder alle 2 
Jahre im Frühjahr zu mähen, sodass trockene Pflanzenteile im Winter Nutzinsekten als Winterquartier die-
nen. Das Mahdgut ist abzutransportieren. Jeglicher Einsatz von Dünger und Pflanzenschutzmitteln ist un-
zulässig. 
 
Im Pflanzgebot 2 (pfg2) wird ein Blühstreifen (z.B. Feldraine und Saum, Ursprungsland 11) angelegt, der 
von dem Umzäunung freizuhalten ist und auch als Wildäsungsfläche dienen soll. Der Streifen, der auch 
wegen des benötigten Waldabstands nicht mit Solarmodulen überplant wird, wird vom Bewirtschafter in 
Teilbereiche eingeteilt. (1) Eine Teilfläche wird abschnittsweise und zeitlich versetzt gemäht (ab Mitte Au-
gust). Ein hoher Rückschnitt fördert die Regeneration der Pflanzen. Das Schnittgut ist abzutransportieren. 
(2) Eine gemähte Teilfläche wird im Herbst umgebrochen und zur Förderung der Segetalarten der 
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Selbstbegrünung überlassen oder neu eingesät. Eine selbstbegrünte Brache ist nur auf Flächen mit gerin-
gem Anteil an potentiellen Problemarten möglich. (3) Eine ungemähte Teilfläche bleibt als überjährige Blüh-
fläche erhalten. 
Jegliche Düngung und der Einsatz von Pestiziden sind unzulässig. Auch eine mechanische Unkrautbe-
kämpfung ist nicht erwünscht 

 
Die Pflanzgebot 3 (pfg3) Fläche ist mit einer zweifach verpflanzten 2-reihigen Hecke mit standortheimi-
schen Sträuchern anzulegen. Zusätzlich sollen in regelmäßigem Abstand auch Bäume als Hochstämme 
mit verpflanzt werden um der Hecke eine dichte Struktur zu geben. Die Auswahl der Bäume und Sträucher 
muss gebietsheimisch (Ursprungsland 5) erfolgen und ist in Anlage 1 der planungsrechtlichen Festsetzun-
gen aufgeführt. Die Sträucher sind in einem Abstand von 1,5 m im Herbst zu pflanzen und mit ausreichend 
Wasser einzuschlämmen. Für die Pflanzung ist eine Fertigstellungs- und Entwicklungspflege durchzufüh-
ren.  Da die Hecke auch als Sichtschutz für die Anwohner dienen soll, haben sich Verpächter und Bewirt-
schafter darauf geeinigt, die Hecke bereits mit 1,5-2m hohen Sträuchern anzulegen. Die Hochstämme sol-
len bereits eine Höhe von 3m aufweisen. 
 
Die festgesetzten Begrünungsmaßnahmen sind innerhalb eines Jahres nach Errichtung der Photovoltaik-
anlage umzusetzen und für die Dauer der Betriebszeit der Anlage fachgerecht zu pflegen und fortzuführen. 
 
Alle Pflanzgebote sollen als planinterne Ausgleichsflächen dienen. Der naturschutzfachlich notwendige 
Ausgleich wird innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans erreicht.  
 

 Örtliche Bauvorschriften 
Der Solarpark wird vollständig eingezäunt. Einfriedungen sind sockellos bis zu einer Höhe von 2,50 m zzgl. 
der 0,20 m Bodenfreiheit zulässig, um die Durchlässigkeit für Kleintiere zu gewährleisten. Fundamente für 
Zaunpfähle sind zulässig. Die gewünschte Oberflächenbeschichtung der Module dient der Minimierung des 
Eingriffes in das Landschaftsbild. 
 

 Kriterienkatalog der Gemeinde Mulfingen 
 
Die Gemeinde Mulfingen hat mit Beschluss vom 15.02.2023 einen Kriterienkatalog für die Standortent-
scheidung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen auferlegt. Neben Ausschlussgebieten spielen auch ökolo-
gische Aspekte, Hinweise zur Ausgestaltung der Anlage, zu Abstandsregelungen insb. zur Wohnbebau-
ung, zur Regionalen Wertschöpfung und zur landwirtschaftlichen Qualität der Böden eine tragende Rolle. 
Die vorgegebenen Kriterien werden im Rahmen des Bebauungsplanes umfassen berücksichtigt, mit den 
Anwohnern und Verpächtern entsprechende Verträge geschlossen.  

 Immissionsschutz 
Das Plangebiet ist vollständig von landwirtschaftlichen bzw. forstlichen Flächen umgeben. Die Ortslage des 
Oberen Railhofs liegt nördlich des Plangebiets. Aufgrund der Südexposition des Geländes und der geplan-
ten Aufständerung nach Süden ist nicht mit Reflexionen zu rechnen. Diese können die Weiler Wolfsölden 
und Büttelbronn am gegenüberliegenden Hang des Speltbachtals betreffen. Die Module sind daher mit 
einer Antireflexionsbeschichtung auszustatten.  Eine Beeinträchtigung durch Geräuschimmissionen ist 
nicht zu erwarten. 
 
Die Wege und Flächen, die den Solarpark umgeben, werden land- bzw. forstwirtschaftlich genutzt. Die 
dabei entstehenden Immissionen wie z. B. Staubentwicklung sind durch den Betreiber des Solarparks zu 
tolerieren.  
 
Die Module werden nach Süden ausgerichtet, sodass die Module entlang bestehender Wege optisch nur 
seitlich in Erscheinung treten.  
 

 Rückbauverpflichtung 
Der Betreiber verpflichtet sich nach Aufgabe der PV-Nutzung zum Rückbau der Anlage.  
Die im Bebauungsplan festgesetzten baulichen und sonstigen Vorgaben für Nutzungen und Anlagen sind 
bis zu dem Zeitpunkt zulässig, an dem die Anlage, nach Fertigstellung und Inbetriebnahme, für einen 
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Zeitraum von mehr als 24 Monaten nicht betrieben wurde. Die Fläche ist dann innerhalb eines Jahres 
wieder in ihre ursprüngliche Nutzung als "landwirtschaftliche Fläche" zurückzuführen. Dies gilt auch für den 
„Rückbau“ bzw. die Umwandlung der Maßnahmenflächen.  
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UMWELTBERICHT 
 

 Einleitung 
Gemäß § 2 Abs. 4 Satz 1 BauGB ist bei der Aufstellung von Bauleitplänen für die Belange des Umwelt-
schutzes eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkun-
gen ermittelt werden, die dann in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden müssen.  
 
Gemäß Art. 4 der Richtlinie über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme 
(SUP-RL, SUP = Strategische Umweltprüfung) wird bei Plänen innerhalb einer Programmhierarchie (von 
der Landesplanung bis zum Bebauungsplan) die Vermeidung von Mehrfachprüfungen angestrebt. Die Um-
weltprüfung sowie der Umweltbericht sollen jeweils den aktuellen Planungsstand, Inhalt und Detaillierungs-
grad berücksichtigen, ermitteln und bewerten. 
 
Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und unter-
einander gerecht abzuwägen (§ 1 (6) BauGB). Hierbei ist auch die Vermeidung und der Ausgleich der zu 
erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft (Eingriffsregelung nach dem BNatSchG) zu berücksichtigen 
(§ 1a (2) 2 BauGB). 
 
Entsprechend Art. 3(2) SUP-RL (Europäische Richtlinie zur Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter 
Pläne und Programme) ist für alle Pläne der Bereiche Raumordnung oder Bodennutzung eine Umweltprü-
fung notwendig. Für den Bebauungsplan Sondergebiet `Solarpark Oberer Railhof´ ist ein Umweltbericht in 
geeignetem Umfang notwendig. Eine Ausnahme nach § 13 BauGB liegt nicht vor.  
 

10.1 Inhalt und Ziele des Bebauungsplans 

Der Bebauungsplan umfasst ein ca. 29,1 ha großes Plangebiet südlich des Oberen Railhofes. Das Ziel ist 
die Schaffung der rechtlichen Grundlage für die Einrichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage.  
 
Das Vorhaben entspricht den im Rahmen für Klima- und Energiepolitik bis 2030 des Europäischen Rats 
verankerten Zielen, wonach der Bruttostromverbrauch zu mindestens 80 Prozent aus Erneuerbaren Ener-
gien gedeckt werden soll. 
 
Das Bundesklimaschutzgesetz gewährleistet durch seine gesetzlichen Vorgaben die Erfüllung der nationa-
len Klimaschutzziele sowie die Einhaltung der europäischen Zielvorgaben zum Schutz vor den Auswirkun-
gen des weltweiten Klimawandels. Die ökologischen, sozialen und ökonomischen Folgen werden im Bun-
desgesetz berücksichtigt. Grundlage bildet die Verpflichtung nach dem Übereinkommen von Paris aufgrund 
der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen, wonach der Anstieg der globalen Durchschnittstem-
peratur auf deutlich unter 2 Grad Celsius und möglichst auf 1,5 Grad Celsius gegenüber dem vorindustri-
ellen Niveau zu begrenzen ist, um die Auswirkungen des weltweiten Klimawandels so gering wie möglich 
zu halten. Die Treibhausgasemissionen sind daher gemäß der Bundesgesetzgebung im Vergleich zum 
Jahr 1990 schrittweise bis zum Jahr 2030 um mindestens 65 Prozent und bis zum Jahr 2040 um mindes-
tens 88 Prozent zu mindern. Bis zum Jahr 2045 sind die Treibhausgasemissionen so weit zu mindern, dass 
Netto-Treibhausgasneutralität erreicht wird. Nach dem Jahr 2050 sollen negative Treibhausgasemissionen 
erreicht werden. 
 
Durch das Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz des Landes Baden-Württemberg (KlimaG 
BW) ist der Klimaschutz bei der Aufstellung von Bauleitplänen zu berücksichtigen. Das Gesetz sieht u. a. 
Vorgaben für die Reduzierung von Treibhausgasen vor.  
 
Durch den vorliegenden Bebauungsplan mit dem Ziel der Ausweisung einer Freiflächen-Photovoltaikan-
lage, wird das Ziel der Steigerung der Erneuerbaren Energien als Erfordernis des Klimaschutzes direkt 
berücksichtigt. Das Vorhaben an sich ist als eine Maßnahme zur Bekämpfung des Klimawandels zu be-
werten. Die Vorgaben und Ziele zum Klimaschutz sind berücksichtigt.  
 
Baden-Württemberg hat in seinem KlimaG BW unter §10 die Klimaschutzziele wie folgt definiert:  
„Unter Berücksichtigung der internationalen, europäischen und nationalen Klimaschutzziele und -maßnah-
men wird die Gesamtsumme der Treibhausgasemissionen in Baden-Württemberg im Vergleich zu den Ge-
samtemissionen des Jahres 1990 zur Erreichung der Netto-Treibhausgasneutralität bis zum Jahr 2040 
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schrittweise verringert. Bis zum Jahr 2030 erfolgt eine Minderung um mindestens 65 Prozent. Die Minde-
rungsbeiträge aus dem europäischen System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten finden 
dabei entsprechende Berücksichtigung.“ 
 
Daraus ergibt sich ein unter §21 KlimaG BW beschriebenes Landesflächenziel:  
„In den Regionalplänen sollen Gebiete in einer Größenordnung von mindestens 0,2 Prozent der jeweiligen 
Regionsfläche nach Anlage 2 für die Nutzung von Photovoltaik auf Freiflächen festgelegt werden (Grund-
satz der Raumordnung). Die zur Erreichung dieses Flächenziels notwendigen Teilpläne und sonstigen Än-
derungen eines Regionalplans sollen bis spätestens 30. September 2025 als Satzung festgestellt werden.“ 
 

10.2 Ziele des Umweltschutzes in Fachgesetzen und Fachplänen 

 Baugesetzbuch (BauGB)  

Nach § 1 Abs. 1 BauGB ist es Aufgabe der Bauleitplanung, die bauliche und sonstige Nutzung der Grund-
stücke in der Gemeinde nach Maßgabe des BauGB vorzubereiten und zu leiten.  
 

§ 1 Abs. 5 BauGB regelt folgendes:  
„Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und 
umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander 
in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung unter 
Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine 
menschenwürdige Umwelt zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln 
sowie den Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbesondere auch in der Stadtentwicklung, zu fördern, 
sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwi-
ckeln. Hierzu soll die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfol-
gen.“        

→ Mit der Errichtung der Photovoltaikanlage wird ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz geleistet.  
 
Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll nach den Ergänzenden Vorschriften zum Umweltschutz in §1a 
Abs. 5 BauGB durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken und der Anpassung an den Kli-
mawandel dienen, Rechnung getragen werden.  

→ Die Anlage der Freiflächen-Photovoltaikanlage leistet durch die Erzeugung von Strom aus erneu-
erbaren Energien einen direkten Beitrag zum Klimaschutz. 

 
Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind die Belange des Umweltschutzes einschließlich Naturschutz 
und Landschaftspflege nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB zu berücksichtigen. 
§ 1a Abs. 2 BauGB regelt zusammengefasst folgendes:  
„Insbesondere soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen werden; so soll die zusätz-
liche Flächeninanspruchnahme für bauliche Nutzungen verringert werden, indem die Möglichkeiten der 
Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und anderen Maßnahmen zur Innenentwicklung 
genutzt und Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß begrenzt werden.“    

→ Die Flächeninanspruchnahme, d. h. die Dauer der photovoltaischen Nutzung, innerhalb des Gel-
tungsbereichs ist befristet. Nach Auslaufen der Erzeugung erneuerbarer Energien besteht die Ver-
pflichtung zum vollständigen Rückbau der Anlage. Damit können die Flächen wieder ihrer ur-
sprünglichen landwirtschaftlichen Nutzung zugeführt werden.  

→ Die Bodenversiegelung ist bei einer Freiflächen-PV-Anlage sehr gering. Insofern sind diese Be-
lange berücksichtigt.   

→ Eine Flächeninanspruchnahme ist dennoch nicht von der Hand zu weisen 
 
 

 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege laut § 1, Abs. 1 BNatSchG sind es, Natur und Land-
schaft auf Grund ihres Eigenwertes und als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen so zu 
schützen, dass  

1. die biologische Vielfalt, 
2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfähig-

keit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie 
3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft  

dauerhalt gesichert sind.  
 
Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts sind insbesondere  
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„Luft und Klima auch durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu schützen; dies 
gilt insbesondere für Flächen mit günstiger lufthygienischer oder klimatischer Wirkung wie Frisch- und Kalt-
luftentstehungsgebiete oder Luftaustauschbahnen oder Freiräume im besiedelten Bereich; dem Aufbau 
einer nachhaltigen Energieversorgung insbesondere durch zunehmende Nutzung erneuerbarer Energien 
kommt eine besondere Bedeutung zu (…)“ (§ 1 Abs. 3 Nr.4 BNatSchG) 

→ Die Errichtung der Freiflächen-Photovoltaikanlage leistet einen Beitrag zum Aufbau einer nachhal-
tigen Energieversorgung mittels erneuerbarer Energien.  

 
„(…) unvermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sind insbesondere durch Förderung 
natürlicher Sukzession, Renaturierung, naturnahe Gestaltung, Wiedernutzbarmachung oder Rekultivierung 
auszugleichen oder zu mindern.“ (§ 1 Abs. 5 BNatSchG) 

→ Die Extensivierung im Plangebiet erfüllt diese Ziele. 
 
„Freiräume im besiedelten und siedlungsnahen Bereich einschließlich ihrer Bestandteile, wie (…) Grün-
züge, (…) Gehölzstrukturen, (…), sind zu erhalten und dort, wo sie nicht in ausreichendem Maße und 
hinreichender Qualität vorhanden sind, neu zu schaffen.“ (§ 1 Abs. 6 BNatSchG) 

→ Im Zuge der Planumsetzung werden landwirtschaftliche Flächen vorübergehend einer neuen Nut-
zung zugeführt. Grünstrukturen werden nicht in Anspruch genommen. Der Eingriff wird durch grün-
ordnerische Maßnahmen entsprechend kompensiert.  

 
 

 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG)   

Laut § 1 des BBodSchG sind Ziel und Zweck des BBodSchG nachhaltig die Funktionen des Bodens zu 
sichern oder wiederherzustellen. Schädliche Bodenveränderungen sind abzuwehren, der Boden und Alt-
lasten sowie verursachte Gewässerverunreinigungen sind zu sanieren und es ist Vorsorge gegen nachtei-
lige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen 
seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so weit wie 
möglich vermieden werden. 

→ Die Planung ist bestrebt nachteilige Bodeneinwirkungen zu vermeiden bzw. zu minimieren.  
→ Durch die Planung kann mittels Umwandlung intensiv landwirtschaftlich genutzter Fläche in exten-

sives Grünland, Verzicht auf Dünge- und Pflanzenschutzmittel, Bodenruhe zum Humusaufbau, etc. 
ein positiver Beitrag zum Bodenschutz geleistet werden.  

 
 

 Landesentwicklungsplan  

Der Landesentwicklungsplan 2002 des Landes Baden-Württemberg enthält folgende das Vorhaben betref-
fende Zielsetzungen (Z) und Grundsätze (G):  
 
4.2 Energieversorgung  
4.2.2 (Z) „Zur langfristigen Sicherung der Energieversorgung ist auf einen sparsamen Verbrauch fossiler 
Energieträger, eine verstärkte Nutzung regenerativer Energien sowie auf den Einsatz moderner Anlagen 
und Technologien mit hohem Wirkungsgrad hinzuwirken. Eine umweltverträgliche Energiegewinnung, eine 
preisgünstige und umweltgerechte Versorgung der Bevölkerung und die energiewirtschaftlichen Voraus-
setzungen für die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Wirtschaft sind sicherzustellen.“    

→ Die Umsetzung der Freiflächen-Photovoltaikanlage verfolgt diese Ziele.   



Begründung zum Bebauungsplan `Solarpark Oberer Railhof´, Vorentwurf  

Seite 14 

4.2.5 (G) Für die Stromerzeugung sollen verstärkt regenerierbare Energien wie Wasserkraft, Windkraft und 
Solarenergie, Biomasse, Biogas und Holz sowie die Erdwärme genutzt werden. Der Einsatz moderner, 
leistungsstarker Technologien zur Nutzung regenerierbarer Energien soll gefördert werden. 

→ Die Errichtung der Freiflächen-Photovoltaikanlage entspricht diesem Grundsatz.   
 
5.1 Freiraumsicherung, Freiraumnutzung 
5.1.1 (Z) „Zum Schutz der ökologischen Ressourcen, für Zwecke der Erholung und für land- und forstwirt-
schaftliche Nutzungen sind ausreichend Freiräume zu sichern.“ 

→ Die Extensivierung auf der Fläche erfüllt den Zweck des Schutzes der ökologischen Ressourcen.   
 
5.3 Landwirtschaft, Forstwirtschaft 
5.3.2 Z „Die für eine land- und forstwirtschaftliche Nutzung gut geeignete Böden und Standorte, die eine 
ökonomisch und ökologisch effiziente Produktion ermöglichen, sollen als zentrale Produktionsgrundlagen 
geschont werden; sie dürfen nur in unabweisbar notwendigem Umfang für andere Nutzungen vorgesehen 
werden. Die Bodengüte ist dauerhaft zu bewahren.“  

→ Die überplanten Flächen werden der Landwirtschaft für eine gewisse Nutzungsdauer entzogen. 
Anschließend sind die Flächen ihrer ursprünglichen Nutzung wieder zuzuführen werden. Während 
der Nutzungsdauer erfährt der Boden eine Bodenruhe und kann sich regenerieren. Aus Sicht der 
Landwirtschaft ist dennoch ein starker Flächenverlust vorhanden und negativ zu bewerten.    

 
 

 Regionalplan Heilbronn-Franken 

Im Regionalplan Heilbronn-Franken 2020 sind folgende Ziele (Z), Grundsätze (G) und nachrichtliche Aus-
führungen (N) des Umweltschutzes festgehalten. 
 
1.2.4 Grundsätze zur Sicherung und Verbesserung der natürlichen Lebensgrundlagen 
 

G (1) „Der Naturhaushalt und sein Leistungsvermögen müssen Maßstab sein für die unterschiedlichen 
räumlichen Nutzungen mit ihren Belastungen, für die Beanspruchung von Naturgütern und für die Siche-
rung natürlicher Lebensräume für die Pflanzen- und Tierwelt.“  
 

G (2) „Standortgebundene natürliche Lebensgrundlagen sind nachhaltig zu schützen und zu sichern. Die 
Naturgüter Boden, Wasser, Luft und Klima sowie Tier- und Pflanzenwelt sind zu bewahren und die Land-
schaft in ihrer Vielfalt und Eigenart zu schützen und weiterzuentwickeln. Ein vernetztes Freiraumsystem 
muss entsprechend seines natürlichen Potenzials für Naturschutz und Landschaftspflege, für die Land- 
und Forstwirtschaft, für die Erholung und die Wasserwirtschaft langfristig erhalten bleiben. Hierzu gehören 
auch die im Freiraum enthaltenen Bodendenkmale und die für die Realisierung des europäischen Schutz-
gebietssystems NATURA 2000 erforderlichen Flächen. Siedlungs-, Infrastruktur- und Freiraumentwicklung 
sollen im Sinne einer nachhaltigen Sicherung des räumlichen Zusammenhanges frühzeitig auf die Zielset-
zungen des regionalen Freiraumverbundes und die Erhaltungsziele der NATURA 2000-Gebiete abge-
stimmt werden.“ 
 

→ Zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und der Naturgüter wurden im Rahmen der vorlie-
genden Planung verschiedene Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen erarbei-
tet.  

→ Flächen des Schutzgebietssystems NATURA 2000 sind nicht betroffen.  
 
G (3) „Bei Flächenansprüchen ist eine sparsame Flächeninanspruchnahme anzustreben und sind die Aus-
wirkungen zu minimieren und gegebenenfalls auszugleichen.“ 

→ Die Flächeninanspruchnahme ist gegeben. Nach der photovoltaischen Nutzung wird die Fläche 
ihrer ursprünglichen Nutzung zugeführt.  
 

3.2.3.3 Vorrang- und Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft  
Z (3) „In den Vorbehaltsgebieten für Landwirtschaft sollen der Erhaltung des räumlichen Zusammenhanges 
und der Eignung landwirtschaftlich genutzter Bodenflächen bei der Abwägung mit raumbedeutsamen Pla-
nungen und Maßnahmen ein besonderes Gewicht beigemessen werden.“ 

→ In Standorten der Vorrangflur soll der Landwirtschaft ein Vorrang vor anderen Nutzungen zugebil-
ligt werden. Im Zuge der aktuellen Entwicklungen im Energiesektor ist der Ausbau der erneuerba-
ren Energien unerlässlich. Eine Rückumwandlung in landwirtschaftliche Nutzfläche nach Auslaufen 
der Nutzung ist verpflichtend festgesetzt.    

 
3.2.6.1 Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für Erholung  
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Z (4) „In den Vorbehaltsgebieten für Erholung sollen die natürlichen und kulturellen Erholungsvorausset-
zungen in ihrem räumlichen Zusammenhang erhalten werden. Den Belangen der landschaftlichen Erho-
lungseignung ist bei der Abwägung mit konkurrierenden, raumbedeutsamen Maßnahmen ein besonderes 
Gewicht beizumessen. Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft und der räumliche Zu-
sammenhang der Erholungsräume sollen erhalten und regional bedeutsamen Kulturdenkmalen ein ent-
sprechendes Umfeld bewahrt werden. Sport- und Freizeiteinrichtungen sind möglich, soweit die Funktionen 
der landschaftsbezogenen Erholung dadurch nicht beeinträchtigt werden.“ 
G (5) „Die Nutzungsfähigkeit der Vorbehaltsgebiete für Erholung für die landschaftsgebundene Erholung 
ist durch eine auf die Bedürfnisse angepasste Erholungsinfrastruktur sicher zu stellen. Die innerhalb der 
Vorbehaltsgebiete gelegenen Freizeitschwerpunkte, Heilbäder, Luftkurorte und Erholungsorte sollen dabei 
prioritär als Angebotsschwerpunkte entwickelt werden. Die historisch gewachsene Kulturlandschaft ist 
möglichst zu erhalten.“ 

→ Aufgrund der intensiven Ackernutzung im und um das Plangebiet besitzt die Fläche keine beson-

dere Eignung für die Naherholung. Rund um das Plangebiet sind keine Rad- oder Wanderwege 

bekannt. Der Obere Railhof befindet sich südlich des Plangebietes. Sichtbeziehungen nach Wolf-

sölden und Büttelbrunn sind vorhanden. Innerhalb des Plangebietes sowie in dessen näherem 

Umfeld sind keine Denkmäler bekannt. Es bestehen auch keine Sichtbeziehungen zu kulturhisto-

risch bedeutenden Gebäuden. Die Erholungsfunktion wird deshalb durch die Photovoltaik-Nutzung 

nicht unzumutbar beeinträchtigt. Freizeitschwerpunkte, Heilbäder, Luftkurorte und Erholungsorte 

sind im Plangebiet oder der Umgebung nicht vorhanden.  

 
4.2.1 Grundsätze zum Einsatz von Energie  
G (1) „Energieerzeugung und -verbrauch in der Region Heilbronn-Franken sind an den längerfristigen Ziel-
setzungen der Versorgungssicherheit, Umweltverträglichkeit und Wirtschaftlichkeit auszurichten.  
G (2) Der Einsatz von Energie in der Stromerzeugung, bei der Wärmeerzeugung von Privathaushalten und 
Industrie sowie im Verkehr ist am Ziel einer Reduzierung des CO2-Ausstoßes durch fossile Energieträger 
zu orientieren.“ 
N (3) „Die Energieversorgung ist so ausbauen, dass ein ausgewogenes, bedarfsgerechtes und langfristig 
gesichertes Energieangebot zur Verfügung steht. Auch kleinere regionale Energiequellen sind zu nutzen.“ 
N (4) „Eine umweltverträgliche Energiegewinnung mit schonender Nutzung der natürlichen Ressourcen 
und geringer Umweltbelastung sowie eine preisgünstige Versorgung der Bevölkerung mit geringer Umwelt-
belastung beim Energieverbrauch sind sicherzustellen.“ 
N (5) „Zur langfristigen Sicherung der Energieversorgung ist auf einen vielfältigen Energieträgermix mit 
sparsamem Verbrauch fossiler Energieträger, eine verstärkte Nutzung regenerativer Energien sowie einem 
Einsatz moderner Anlagen und Technologien mit hohem Wirkungsgrad hinzuwirken.“ 

→ Die Planung entspricht dem Ziel, regernative Energien auszubauen und damit die natürlichen Res-
sourcen zu schonen und die Umweltbelastung gering zu halten.  

 

4.2.2 Strom- und Wärmeversorgung 
4.2.2.1 Allgemeine Anforderungen 
N (3) „Für die Stromerzeugung sind verstärkt regenerative Energien (Wasserkraft, Windkraft, Solarenergie, 
Biomasse, Biogas, Holz, Erdwärme) zu nutzen. Der Einsatz moderner, leistungsstarker Technologien zur 
Nutzung regenerativer Energien ist unter Einbeziehung von Lastmanagementmodellen zu fördern.“ 

→ Der Bebauungsplan verfolgt mit der Einrichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage die regiona-
len Grundsätze zur Energieerzeugung und zum Einsatz von Energie sowie zur Strom- und Wär-
meversorgung.  
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In Bezug auf die räumliche Steuerung regernativer Energien ist folgender Plansatz festgehalten:  
4.2.3 Räumliche Steuerung regenerativer Energien außerhalb von Siedlungsflächen  
4.2.3.1 Grundsätze der räumlichen Steuerung  
G (1) „Soweit bei der Nutzung regenerativer Energien wesentliche Beeinträchtigungen vor allem der Na-
turfaktoren, der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung und des Landschaftsbildes aufgrund einer Häufung 
von regionalbedeutsamen Anlagen oder aufgrund einer teilräumlichen Nutzungsintensivierung außerhalb 
von Siedlungsflächen zu erwarten sind, ist unter Berücksichtigung der grundsätzlichen Förderung des Ein-
satzes regenerativer Energien die Erarbeitung regionaler Konzepte zur räumlichen Steuerung vor dem 
Hintergrund der optimierten Einbindung in die regionalen energiewirtschaftlichen Strukturen zu prüfen.“   

→ Wesentliche Beeinträchtigungen werden durch die Anlage nicht entstehen. Die überplanten Flä-
chen werden der landwirtschaftlichen Nutzung nur vorübergehend entzogen. Der Eingriff wird 
durch grünordnerische Maßnahmen kompensiert und der Boden erfährt durch die vorgeschriebene 
Extensivierung eine Regeneration. 
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 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen  

11.1 Bestandsaufnahme mit Bewertung und Prognose  

 Schutzgut Landschaftsbild 

 
Beschreibung 

Die Errichtung der Photovoltaikanlage ist auf landwirtschaftlich intensiv genutzten Flächen geplant. Die 
Flächen befinden sich südlich des Weilers Oberer Railhof. Die Planfläche wird vorwiegend durch weitere 
landwirtschaftliche Nutzflächen begrenzt, im Süden schließen sich Waldflächen an. 
 
Die Flächen sind von landwirtschaftlicher Nutzung geprägt, sie sind dem Speltbach als Tiefenlinie folgend 
von Südwest bis Südost exponiert und umlaufen den Oberen Railhof nachherzu halbkreisförmig. Südlich 
an das Plangebiet grenzen Waldflächen an. Ein Grasweg trennt das Plangebiet von den Waldflächen ab. 
Nördlich begrenz der Ortsverbindungsweg Buchenbach-Oberer Railhof-Unterer Railhof teilweise das Plan-
gebiet. Der Obere Railhof ist von landwirtschaftlichen Gebäuden geprägt. Diese sind zum Großteil durch 
Heckenstrukturen oder Streuobstflächen umgeben. Auch die Gesamtumgebung zeigt eine starke landwirt-
schaftliche Prägung. 
 
Das Landschaftsbild wird hinsichtlich seiner Eigenart, Schönheit und Vielfalt bewertet. In diesen Bewer-
tungsklassen spielt die vorhandene Ackerfläche keine herausragende Rolle. Hinsichtlich der Vielfalt sind 
nur wenige Strukturen und Nutzungen sowie eine geringe Artenvielfalt auf der Fläche selbst vorhanden.  
Hinsichtlich der Eigenart und der Natürlichkeit gilt gleiches wie oben. Die Fläche selbst zeigt aufgrund der 
Ackernutzung wenige bis keine Elemente mit landschaftstypischem und -prägendem Charakter. Insgesamt 
weist das Plangebiet selbst eine geringe Naturnähe auf, insbesondere die südlichen Waldbiotope zeigen 
natürliche Sukzessionsstadien unterschiedlicher Ausprägung. 
 

 
Luftbildaufnahme des Plangebiets (LUBW 2023)  
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Fotos Plangebietsausschnitte (Klärle GmbH, 2023) 

 
Baubedingte Auswirkungen 

Die Baustelleneinrichtungen haben zeitlich befristete Auswirkungen auf das Landschaftsbild. 
 
Anlagebedingte und betriebsbedingte Auswirkungen 

Mit der Errichtung der Photovoltaikanlage geht eine technische Überprägung der Fläche einher. Die Anlage 
ist durch die festgesetzten Pflanzgebote eingerahmt. Hierdurch erfährt die PV-Anlage eine Einbindung in 
die umgebende Landschaft und vermindert die Sichtbarkeit der PV-Anlage. Aus der Ferne wird die Anlage 
als schwarzes oder blaues Feld wahrgenommen. 
 
Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung von negativen Beeinträchtigungen 

◼ Begrenzung der Modul- und Gebäudehöhe 
◼ Abschirmung durch Pflanzung einer zweireihigen Hecke unmittelbar am Ortsverbindungsweg 
◼ Rückbau der Anlage nach Aufgabe der Nutzung und Rückführung in ursprüngliche Flächennutzung   

 
Bewertung  

Das Plangebiet erfährt eine technische Überprägung, die aufgrund der Größe des Plangebiets auch deut-
lich wahrnehmbar ist. Der Eingriff in das Schutzgut wird durch die Festsetzungen zur Modul- und Gebäu-
dehöhe sowie die Pflanzgebote gemindert. Die optischen Störungen durch die geplante Photovoltaikanla-
gen übersteigen nicht das übliche Maß. Aufgrund der Größe wird der Eingriff mit geringer-mittlerer Erheb-
lichkeit bewertet.  
 

 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt  

Beschreibung 

Für Details wird auf die Habitatpotentialanalyse mit Stand vom 24.04.2024 verwiesen. Eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 
wird 2024 noch erstellt. 
 

Das Plangebiet umfasst intensiv genutzte Ackerflächen. Innerhalb und im Umfeld des Plangebietes befin-
den sich keine geschützten Biotope nach NatSchG und LWaldG.  
 
Das Gebiet wird aktuell landwirtschaftlich genutzt. Die gesamte Fläche wurde 2023 für Getreideanbau ge-
nutzt. Das Plangebiet wird von Flurwegen begrenzt. Diese haben keine Bedeutung für den überörtlichen 
Verkehr. 
 
Der Wald ist in seiner Gesamtstruktur Teil des Landschaftsschutzgebiets „Jagsttal mit Nebentälern und 
angrenzenden Gebieten zwischen Kreisgrenze Schwäbisch Hall und Gemeindegrenze Krautheim/Schön-
tal“ (Schutzgebietsnummer: 1.26.029) 
Weiter befinden sich zahlreiche alte Steinrigel, die als Waldbiotope geschützt sind innerhalb der südlichen 
Waldstrukturen. Der Gesamtkomplex ist als „Steinriegel am Hutberg S Oberer Railhof“ (Biotopnummer 
266241266710) geschützt. 
In den angrenzenden Waldstrukturen befinden sich zwei Klingen, die ebenfalls als Waldbiotope geschützt 
sind. 1 Klinge am Hutberg S Oberer Railhof (Biotopnummer 266241266748) und 2 Klinge am Hutberg W 
Berndshofen (Biotopnummer 266241264293). In Verlängerung des Flurweges (Flurnummer 1067) befindet 
sich noch die „Feldhecke südlich Oberer Railhof“ (Biotopnummer 166241267140). Die stockende Feldhe-
cke ist lückig bis dich mit standortheimischen Arten wie Feld-Ahorn, Stil-Eiche, Hasel und Schlehe. 
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Südlich des Ostrandes im Plangebiet befindet sich das FFH Gebiet Jagsttal Langenburg-Mulfingen 
(Schutzgebietsnummer 6724341). 
In die Waldstrukturen und die aufgelisteten Biotope wird durch die Planung nicht eingegriffen. Zum Wald 
wird ein Abstand von 30m eingehalten. 
 
Die derzeitige intensive landwirtschaftliche Nutzung bietet für geschützte Tierarten nur bedingt geeignete 
Habitate als Brut-, Balz, Fortpflanzungs- und Wohnstätte oder als Nahrungsgebiet. Für Bodenbrüter bietet 
das Plangebiet jedoch einen geeigneten Lebensraum.  Durch die Überplanung von Ackerflächen ist beson-
ders die Betroffenheit von bodenbrütenden Vogelarten (Feldlerche) zu überprüfen. Im Rahmen der Kartier-
arbeiten im Jahr 2023 wurden 5 Feldlerchen-Brutpaare kartiert. Das genaue Vorkommen kann erst nach 
den artenschutzrechtlichen Untersuchungen im Jahr 2024 festgelegt werden. Für den Verlust der Feldler-
chenreviere sind vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen notwendig. 
 
Die östlichen Flächen der geplanten Photovoltaikanlage sind von Suchräumen des Biotopverbundes tro-
ckener und mittlerer Standorte überlagert. Mit Hilfe eines Biotopverbundes sollen die Lebensräume so mit-
einander vernetzt werden, dass Tier- und Pflanzenarten wandern und sich natürlich ausbreiten können. 
Nur so kann der genetische Austausch zwischen Tierpopulationen oder Pflanzenvorkommen stattfinden. 
Über das Plangebiet wurde ein Korridor gelegt, der die südexponierten Hanglangen des Jagsttals uns sei-
ner Nebentäler miteinander verbindet. Über den Biotopverbund mittlerer Standorte sind insbesondere die 
Streuobstwiesen und Feldstrukturen sowie Waldstrukturen verbunden. Im östlichen Teil befindet sich der 
500 Suchraum der Vernetzung dieser Strukturen. 
 
Baubedingte Auswirkungen 
Durch die Baumaßnahmen treten kurzzeitige Wirkfaktoren und Wirkprozesse, wie bspw. die Kollision mit 
Baufahrzeugen, die Flächeninanspruchnahme durch Baustofflagerung sowie Emissionen von Schadstof-
fen auf. Die zeitliche Begrenzung des Baubeginns bzw. entsprechende Maßnahmen zur Vermeidung von 
Bodenbruten sowie die Begrenzung des Baufelds verhindern jedoch erhebliche Störungen.  
 
Anlagebedingte und betriebsbedingte Auswirkungen 

Durch das Bauvorhaben wird in eine Fläche von ca. 29,1 ha überplant. Die derzeitige Nutzung bietet für 
geschützte Tierarten nur bedingt geeignete Habitate als Brut-, Balz, Fortpflanzungs- und Wohnstätten und 
als Nahrungsgebiet. Diese befinden sich am Planrand im Bereich der Biotope und Wälder. Das Plangebiet 
erfährt durch das Aufstellen von Photovoltaik-Modulen eine Änderung von Ackerland in extensives Grün-
land und damit u.a. eine Reduktion des Dünger- und Pflanzenschutzmitteleintrags. Hierdurch kann die 
Strukturvielfalt durch die Ausbildung einer mehrstufigen Krautschicht auf der Eingriffsfläche zunehmen. 
Parallel kann sich eine artenreichere Bodenfauna entwickeln. Die Eingriffsfläche kann, auch durch die rand-
liche Einsaat und Bepflanzung, eine Aufwertung im Hinblick auf Brutstätten und Nahrungsgebiet bei blü-
tenbesuchenden Insekten sowie samen- und insektenfressenden Tierarten erfahren. 
 
Das Aufstellen von Photovoltaik-Modulen auf der Eingriffsfläche trägt nicht zur Isolation von Artpopulatio-
nen und einer Habitatfragmentierung bei. 
 
Bewertung  

Für die Arten des Anhangs IV der FFH- Richtlinie sowie europäische Vogelarten gem. Art.1 der Vogel-
schutzrichtlinie kann unter Beachtung der konfliktvermeidenden Maßnahmen für Bodenbrüter eine Erfül-
lung der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG ausgeschlossen werden. Der Eingriff 
in das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt wird als gering-mittel eingestuft. Eine genaue 
Beurteilung ist erst im Sommer 2024 möglich. 
 

 Schutzgut Fläche 

 
Das Schutzgut „Fläche“ soll einen Schwerpunkt auf den Flächenverbrauch legen. Er ist als Indikator für die 
Bodenversiegelung bzw. den Verbrauch von unbebautem, nicht zersiedeltem und unzerschnittenen Frei-
flächen anzusehen. Der Flächenverbrauch soll entsprechend der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie und 
den Umweltzielen der Bundesregierung auf kommunaler Ebene insbesondere für Siedlung und Verkehr 
deutlich gesenkt werden. Die Bodenschutzklausel nach § 1a Abs. 2 BauGB verlangt eine möglichst weit-
gehende Beachtung. Das Schutzgut Fläche befindet sich im Wirkungsgefüge mit dem Schutzgut Boden. 
Im Gegensatz zu den Bodenfunktionen geht es aber um Nutzung von Boden und Fläche. Dazu werden 
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neben der Nutzung an sich auch die Eignung der Nutzung an vorhandener Stelle sowie der Verbund mit 
anderen umliegenden Flächen (z. B. Trittsteine oder Zerschneidungseffekte) dargestellt. Zielkonflikte zwi-
schen einer Durchgrünung und Auflockerung von Flächen und einer effizienten, verdichteten Nutzung kön-
nen dabei nicht ausgeschlossen werden. 
 
Beschreibung 

Der Bebauungsplan überplant ca. 29,1 ha landwirtschaftliche Fläche und ermöglicht die Errichtung einer 
Freiflächen-Photovoltaikanlage zur Produktion von Strom aus regenerativen Energien. Die „Fläche“ als 
neues Schutzgut soll einen Schwerpunkt auf den Flächenverbrauch legen. Er ist als Indikator für die Bo-
denversiegelung bzw. den Verbrauch  von unbebautem, nicht zersiedeltem und unzerschnittenen Freiflä-
chen anzusehen. 
 
Baubedingte Auswirkungen 

Da die Lagerung von Baumaterial und Anlagenteilen ausschließlich im Baufeld erfolgen darf, sind keine 
erheblichen baubedingten Auswirkungen auf das Schutzgut zu erwarten. 
 
Anlagebedingte und betriebsbedingte Auswirkungen 

Mit der vorliegenden Planung werden der Landwirtschaft für eine definierte Nutzungsdauer Flächen entzo-
gen. In dieser Zeit kann sich durch die Bodenruhe und die extensive Grünlandnutzung unter der Anlage 
der Boden regenerieren und steht später für die landwirtschaftliche Nutzung wieder zur Verfügung. Mit der 
Planung geht ein relativ geringer Versiegelungsgrad einher, da in den planungsrechtlichen Festsetzungen 
geregelt wird, dass die Module nicht mit Stein- oder Betonfundamenten, sondern mittels Stahlständern 
aufgestellt werden. Trotzdem bringt die Planung eine, wenn auch zeitlich begrenzte und leicht umkehrbare, 
technische Überprägung mit sich. Eine „Zerschneidung“ des Landschaftsbildes und unbebauter landwirt-
schaftlicher Nutzfläche liegt in diesem Falle allerdings vor und ist bei der Bewertung zu berücksichtigen. 
Der „technische“ Flächenverbrauch ist hoch. 
 

Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 

◼ Lagerung von Baumaterial und Anlagenteilen ausschließlich im Baufeld  
◼ Minimierung der Versiegelung, da Modulaufstellung mittels Stahlständern  
◼ Rückbau der Anlage nach Beendigung der PV-Nutzung   

 

Bewertung  

Der Verlust landwirtschaftlicher Nutzfläche stellt einen Eingriff in das Schutzgut dar. Aufgrund der geringen 
Versiegelung und der möglichen vollständigen Rückumwandlung in landwirtschaftliche Flächen wird der 
Eingriff in das Schutzgut Fläche mit mittlerer Erheblichkeit bewertet. 
 
 
 

 Schutzgut Boden  

Das Schutzgut Boden wird durch eine Überplanung in seiner Leistungsfähigkeit und Schutzbedürftigkeit 
beeinflusst. Hierbei kann das Schutzgut Boden prinzipiell folgende Eingriffe erfahren: 
 
Leistungsfähigkeit des Bodens: 

◼ Verlust der Funktion als – Natürliche Bodenfruchtbarkeit 
◼ Verlust der Funktion als – Ausgleichskörper im Wasserkreislauf 
◼ Verlust der Funktion als – Filter und Puffer für Schadstoffe 
◼ Verlust der Funktion als – Sonderstandort für naturnahe Vegetation  

 
Schutzbedürftigkeit des Bodens: 

◼ Verlust der Funktion durch - Abgrabungen 
◼ Verlust der Funktion durch - Aufschüttungen 
◼ Verlust der Funktion durch - Versiegelung/Bebauung 
◼ Verlust der Funktion durch - Schadstoff-/Altlasteneinträge  
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Beschreibung 
Laut Boden-
karte 1:50.000 
(GeolaBK50) 
des LGRB ist 
das Gebiet 
dreigeteilt. In 
den Hang und 
Kuppenlagen 
kommen unter-
schiedliche Bo-
dentypen vor. 
Dies liegt daran 
dass über dem 
anstehenden 
Grundgestein 
des Oberen 
Muschekalks 
noch verein-
zelte Bereiche 
vorzufinden 
sich in welchen 
der Lettenkeuper nicht abgetragen wurde. Deshalb ergibt sich ein abwechslungsintensives Bodenmosaik, 
je nach geomorphologischer Struktur und Lage. Bodenkundliche Einheit (LGRB 2023) 
 
Der Hauptanteil des Plangebietes wird aus „Pelosol und Braunerde-Pelosol aus tonreicher Lettenkeuper-
Fließerde, oft mit geringmächtiger lösslehmhaltiger Deckschicht (J18- gesamter westlicher Planbereich) 
gebildet. Hierbei handelt es sich um tonreiche Fließerde (Basislage) aus Material des Lettenkeupers (Un-
terkeuper, Erfurt-Formation), häufig mit geringmächtiger, lösslehmhaltiger Deckschicht (Rest der Deck- 
oder Mittellage).  
 
Folgende Bewertungsklassen liegen hier vor:  

◼ Natürliche Bodenfruchtbarkeit: mittel (2,0) 
◼ Ausgleichskörper im Wasserkreislauf: gering - mittel (1,5) 
◼ Filter und Puffer für Schadstoffe: hoch bis sehr hoch (3,5) 
◼ Gesamtbewertung: 2,33 

 
Die Bewertungsklasse hoch bis sehr hoch als Standort für naturnahe Vegetation wird nicht erreicht.  Im 
östlichen Bereich werden die Bodentypen kleinstrukturierter. 
 
Im östlichen Bereich befinden sich „Pararendzina, Pelosol-Pararendzina, Braunerde-Pararendzina und Pa-
rarendzina-Pelosol aus Fließerden und Gesteinszersatz des Lettenkeupers“ (J51). Das Ausgangsmaterial 
sind Fließerden (meist Basislage) über Gesteinszersatz des Lettenkeupers (Unterkeuper, Erfurt-Forma-
tion); in gewölbten Scheitelbereichen und an konvex gewölbten Hängen. 

 
Folgende Bewertungsklassen liegen hier vor:  

◼ Natürliche Bodenfruchtbarkeit: mittel (2,0) 
◼ Ausgleichskörper im Wasserkreislauf: gering bis mittel (1,5) 
◼ Filter und Puffer für Schadstoffe: mittel bis hoch (2,5) 
◼ Gesamtbewertung: 2,0 
◼  

Die Bewertungsklasse hoch bis sehr hoch als Standort für naturnahe Vegetation wird nicht erreicht.   
 
Im Bereich des Unterhangs südlich des vorgenannten Bodentyps befindet sich Pararendzina-Pelosol, Pe-
losol, Terra fusca und Pararendzina aus geringmächtigen, tonigsteinigen Fließerden über Karbonatgestein 
des Oberen Muschelkalks; daneben Rendzina, Pelosol-Rendzina und Braunerde-Rendzina auf Kalkstein 
(J1). Geologisch macht sich also der Übergang vom Muschelkalk zum Keuper( Welcher hier bereits nahezu 
abgetragen wurde) bemerkbar. 
 
Folgende Bewertungsklassen liegen hier vor:  
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◼ Natürliche Bodenfruchtbarkeit: mittel (2.0) 
◼ Ausgleichskörper im Wasserkreislauf: mittel (2.0) 
◼ Filter und Puffer für Schadstoffe: hoch bis sehr hoch (3,5) 
◼ Gesamtbewertung: 2,5 

 
Die Bewertungsklasse hoch bis sehr hoch als Standort für naturnahe Vegetation wird nicht erreicht.   
 
In Bereichen entstehender Klingen befinden sich zudem: Mittel tiefes Kolluvium, z. T. über Pelosol oder 
über Terra fusca, aus geringmächtigen holozänen Abschwemmmassen über Fließerde oder Karbonatge-
steinszersatz (J31). 

 
Folgende Bewertungsklassen liegen hier vor:  

◼ Natürliche Bodenfruchtbarkeit: mittel-hoch (2.5) 
◼ Ausgleichskörper im Wasserkreislauf: hoch (3,0) 
◼ Filter und Puffer für Schadstoffe: hoch (3,0) 
◼ Gesamtbewertung: 2,83 

 
Die Bewertungsklasse hoch bis sehr hoch als Standort für naturnahe Vegetation wird nicht erreicht.   

 
Baubedingte Auswirkungen 
 
Die Gefahr von Verdichtungen des Bodens während der Bauphase kann nicht vollständig ausgeschlossen 
werden, da auch schwere Baumaschinen zum Einsatz kommen. Der Eintrag von Schadstoffen wird bei 
ordnungsmäßiger Handhabe und Einhaltung der Schutzvorschriften nicht eintreten. 
Die Modulreihen werden durch Erdkabel mit den Transformatoren verbunden. Durch das Ausheben der 
Kabelgräben wird die Deckschicht verletzt, so dass während der Bauphase potenziell ein beschleunigter 
Stoffeintrag in das Grundwasser erfolgen könnte.  
 
Anlage und Betriebsbedingte Auswirkungen 
Mit der vorliegenden Planung werden der Landwirtschaft verfügbare Flächen entzogen. In dieser Zeit kann 
sich durch die Bodenruhe und extensive Grünlandnutzung unter der Anlage der Boden regenerieren. Für 
den Zeitraum der Nutzung als PV-Anlage wird die Fläche der bisherigen Hauptfunktion als Standort für 
Kulturpflanzen entzogen, kann aber nach dem Rückbau der Anlage wieder vollwertig erfüllt werden.  
Die Leistungsfähigkeit des Bodens als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf wird durch die Umwandlung 
in extensives Grünland erhöht. Zusätzlich kommt es zu einer Steigerung der Filter- und Pufferfunktion.  
Ein Funktionsverlust durch Versiegelung und Verdichtung wird nur in den Bereichen der Betriebsgebäude 
wie z.B. den Wechselrichterhäuschen auftreten. Da sich das gesamte Plangebiet zu einer extensiven Grün-
fläche entwickeln wird, ist innerhalb der Sondergebietsfläche durch das Aufstellen der Module und die Ver-
siegelung bzw. Verdichtung im Bereich der Modulaufständerung nur von einem geringen Eingriff auszuge-
hen.  
 
Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung von negativen Beeinträchtigungen 

◼ Minimierung der Versiegelung  
◼ Verlegung von Baggermatratzen während der Bauphase oder Befahrung mit kettenbetriebenen 

Fahrzeugen 
◼ Auflockerung verdichteter Bodenbereiche 
◼ Extensive Grünlandnutzung in den Modulzwischenreihen 
◼ Pflanzgebote 
◼ Verzicht auf Düngung und Einsatz von Pestiziden 

 
Bewertung 

Durch die Planung wird dem Schutzgut Boden ein Standort für Kulturpflanzen entzogen. In dieser Zeit kann 
sich durch die Bodenruhe, die extensive Grünlandnutzung und den Verzicht auf Düngung und Pflanzen-
schutzmittel der Boden regenerieren und steht später für die landwirtschaftliche Nutzung wieder zur Verfü-
gung. Auch geht damit ein verbesserter Erosionsschutz einher. Die Nutzungsänderung zieht für das 
Schutzgut Boden insgesamt betrachtet eher positive Aspekte mit sich. Die anderen Bodenfunktionen er-
fahren nur geringe Eingriffe. Die Auswirkungen werden daher als unerheblich eingestuft. Das Schutzgut 
Boden wird insgesamt durch die Planung in geringem Maße beeinträchtigt. 
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 Schutzgut Wasser  

 
Wasserschutzgebiete (LUBW 2023) 

 

Beschreibung 

Das Schutzgut Wasser ist nach Oberflächen- und Grundwasser getrennt zu bewerten. Im Plangebiet und 
angrenzend sind keine Oberflächengewässer vorhanden.  Das Plangebiet liegt ca. 300m südwestlich des 
WSG Klingenwiese, Heimhausen (WSG 126149). Aufgrund der Lage des Plangebiets und der Geländeex-
position sind keine Auswirkungen auf das Schutzgut zu erwarten. Der Speltbach der in ca. 50-80m südlich 
des Plangebiets als Tiefenlinie verläuft, ist als G.II.O.-von wasserwirtschaftlicher Bedeutung kartiert. Er 
entwässert bei Berndshofen in die Jagst. Bei ordnungsgemäßer Handhabe der Schutzvorschriften sind 
keine Auswirkungen zu erwarten. 
 
Baubedingte Auswirkungen 

Baubedingte Auswirkungen treten bei ordnungsgemäßer Handhabe und Einhaltung der Schutzvorschriften 
voraussichtlich nicht ein. Die Eingriffstiefe der Modulständer beträgt maximal zwei Meter, die Stahlträger 
werden mittels Schraub oder Rammverfahren durch Druckluft in den Boden eingebracht, somit kann auf 
den Einsatz von Wasser bei der Gründung verzichtet werden. Durch das Rammverfahren wird auf eine 
tiefe Lockerung der Deckschicht verzichtet. Entlang von Ramm-, Rüttel- oder Schraubgründungen entste-
hen bevorzugte Wasserwegsamkeiten zwischen der Oberfläche der Gründungselemente und dem Unter-
grund. Zumindest bei Starkregen kann dies einen Eintrag vorhandener Schadstoffe begünstigen, was ge-
rade in der Bauphase besondere Vorsicht verlangt. 
 
Anlagebedingte und betriebsbedingte Auswirkungen 

Im Plangebiet wird die Versiegelung durch die Festsetzung, die Solarmodule möglichst mittels Aufstände-
rung im Ramm- oder Schraubverfahren zu erstellen, sehr gering gehalten. Eintreffendes Wasser versickert 
somit nahezu ungehindert. Unter den Modulen und auf den Um-/ und Durchfahrten bildet sich relativ schnell 
eine Krautschicht aus einheimischen Gräsern und Kräutern heraus, die ebenfalls eine ungehinderte Versi-
ckerung gewährleistet.  Durch die Nutzungsänderung auf der Fläche werden weder Dünger noch Pflanzen-
schutzmittel eingetragen, was sich positiv auswirken wird. Im Muldenbereich der Fläche kann sich bei 
Starkregenereignissen vermehrt Wasser sammeln. 
 

Bewertung  
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Im Hinblick auf das Schutzgut Wasser sind bau- und anlagebedingt keine erheblichen Umweltauswirkun-
gen zu erwarten.  
 

 Schutzgut Klima/Luft  

 
Das Schutzgut Klima und Luft betrachtet lokale und regionale Luftaustauschprozesse und raumstrukturelle 
Gegebenheiten. Von zentraler Bedeutung ist hierbei die Funktion einer Fläche den bioklimatischen und 
lufthygienischen Belastungen auf einen Wirkraum (insbesondere auf Siedlungen) entgegenzuwirken, sie 
zu vermindern oder zu verhindern. Das Schutzgut Luft und Klima betrifft somit hauptsächlich den Schutz 
von Flächen mit bioklimatischen Funktionen sowie die Erfordernisse des Klimaschutzes. Vorhaben, die 
dem Klimawandel entgegenwirken, sind bezüglich ihrer Möglichkeiten und Anpassungen an den Klima-
wandel zu überprüfen. Das Klima hat Bedeutung: 
 
■ als abiotischer Bestandteil des Ökosystems, z.B. über die Klimafaktoren Sonneneinstrahlung, 
Niederschlag, Luftfeuchte etc. und 

■ als Lebensgrundlage des Menschen (z.B. bioklimatische Situation). 

 
Die Schutzgüter Luft und Klima stehen in einem engen Zusammenhang mit dem Schutzgut Mensch. Ins-
besondere in besiedelten Bereichen sowie in Bereichen, die der Erholungsnutzung dienen, ist die Luftqua-
lität ein entscheidender Faktor für Gesundheit und Wohlbefinden des Menschen. Besonders relevant sind 
hierbei offene, unversiegelte Flächen zur Bildung von Kaltluft (beispielsweise Acker- und Wiesenflächen), 
Hänge, Rinnen und Täler, die die gebildete Kaltluft in belastete Wirkräume transportieren (Kaltluftleitbah-
nen). Des Weiteren tragen flächige Gehölzstrukturen zur Erhöhung der Luftfeuchtigkeit, der Milderung von 
Klimaextremen und zur lufthygienischen Reinigung bei. Auch die klimatische Ausgleichsfunktion von Wäl-
dern spielt hier eine immer tragendere Rolle. 
 
Nach § 1a Abs. 5 BauGB und durch das Klimaschutzgesetz des Landes Baden-Württemberg ist der Kli-
maschutz bei der Aufstellung von Bauleitplänen zu berücksichtigen. Das `Gesetz zur Förderung des Kli-
maschutzes in Baden-Württemberg´ sieht u. a. Vorgaben für die Reduzierung von Treibhausgasen vor. Der 
vorliegende Bebauungsplan beinhaltet die Ausweisung eines Solarparks. Damit wird das Ziel der Steige-
rung der Erneuerbaren Energien (in Form von Photovoltaik) als Erfordernis des Klimaschutzes direkt be-
rücksichtigt. Das Vorhaben an sich ist als eine Maßnahme zur Bekämpfung des Klimawandels zu bewerten. 
Die Vorgaben und Ziele zum Klimaschutz sind berücksichtigt.  
 
Beschreibung 

Die Ackerflächen des Plangebiets dienen der Kaltluftproduktion. Aufgrund der Umgebung und der Wald-
strukturen ist nicht mit einem verminderten Kaltluftabfluss zu rechnen. Die Veränderung von Flächennut-
zungen, wie z.B. die Versiegelung von Böden, kann sich sowohl auf das Kleinklima der zu untersuchenden 
Fläche als auch auf angrenzende Flächen auswirken.  
 
Baubedingte Auswirkungen 

Baubedingt kann es zeitweise zu Emissionen in Form von Staub und Schadstoffen durch Baustellenverkehr 
und -maschinen kommen.   
 
Anlagebedingte und betriebsbedingte Auswirkungen 

Die Versiegelung der Flächen mit Aufständerung der Solarmodule kann eine geringfügige Veränderung 
des Kleinklimas bewirken. Der tatsächliche Versiegelungsgrad bei Photovoltaikanlagen ist jedoch gering, 
sodass die Auswirkungen auf die Kaltluftproduktion wenig erheblich sind. Infolge der Nutzungsänderung 
zu einer extensiven Grünfläche sowie die Pflanzung von Heckenstrukturen sind hingegen positive Auswir-
kungen zu erwarten.  
 
Bewertung  

Anlage- und betriebsbedingt können durch die Festsetzung der maximalen Höhenentwicklung im Plange-
biet sowie die grünordnerischen Festsetzungen negative Auswirkungen in Bezug auf das Kleinklima mini-
miert werden. Vielmehr ist der positive Beitrag des geplanten Solarparks mit der daraus resultierenden 
CO2-Einsparung gegenüber konventioneller Stromerzeugung hervorzuheben. Die Umweltauswirkungen 
auf das Schutzgut Klima und Luft sind somit gering.  
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 Schutzgut Mensch  

Das Schutzgut Mensch betrachtet insbesondere die Nutzungsansprüche, die der Mensch an seine Umge-
bung hat. Es wird dabei der Wohnbereich sowie das unmittelbare Wohnumfeld berücksichtigt.  
 
Weiterer Faktor ist die Landschaft als Erholungsraum für eine naturgebundene (Nah-)Erholung. Es handelt 
sich dabei um umweltverträgliche Aktivitäten, wie Wandern, Spazierengehen und Naturerleben. Das Erho-
lungspotenzial einer Landschaft wird durch die natürliche Eignung und die infrastrukturelle Ausstattung für 
Erholung und Freizeit gekennzeichnet. Des Weiteren werden Einwirkungen auf den menschlichen Orga-
nismus und die Erholung erfasst und bewertet. 
 
Beschreibung 

Die Fläche, welche als Ackerfläche genutzt wird hat neben der Nahrungsmittelproduktion für den Menschen 
eine Bedeutung hinsichtlich der Naherholung und Freizeitgestaltung. Es führen keine überörtlichen Rad- 
oder Wanderwege durch das Plangebiet oder am Plangebiet vorbei. Es bestehen Sichtbeziehungen zu den 
Weilern Wolfsölden und Büttelbronn. 
 

Baubedingte Auswirkungen 

In der Bauphase kommt es bei der Anlieferung der Anlagenteile zeitweise zu Emissionen in Form von Lärm, 
Staub und Abgasen.   
 
Anlagebedingte und betriebsbedingte Auswirkungen 

Die Fläche erfährt eine technische Überprägung, die die Erholungsfunktion in der Landschaft beeinträchtigt. 
Die Bedeutung der Erholungsfunktion des Plangebiets und der direkten Umgebung ist jedoch gering. Als 
Eingrünung wird die gesamte Fläche entlang der Ortsverbindungswege und auch in Abpufferung zur offe-
nen Landschaft eingegrünt.  
Das geplante Sondergebiet `Solarpark Oberer Railhof´ wird nach §11 BauNVO festgesetzt. Mit Immissi-
onsauswirkungen durch die geplante Freiflächen-Photovoltaikanlage ist nur im Hinblick auf mögliche Re-
flexionen zu rechnen. Um Blendwirkungen zu vermeiden, ist deshalb in den örtlichen Bauvorschriften fest-
gelegt, dass die Module mit einer Antireflexionsbeschichtung auszuführen sind. Dies ist besonders für die 
o.g. Orte von Bedeutung um die Lebensqualität dort nicht zu vermindern. 
 
Bewertung  

Für den Menschen resultieren bei Durchführung der o.g. Vermeidungsmaßnahmen aus der Planung keine 
erheblichen Beeinträchtigungen.  Der Eingriff wird mit geringer Erheblichkeit bewertet. 
 
 

 Schutzgut Kultur- und Sachgüter  

Beschreibung 

Innerhalb des Plangebietes sowie in dessen näheren Umfeld sind keine Denkmäler vorhanden. Sichtbe-
ziehungen zu kulturhistorisch bedeutenden Gebäuden bestehen ebenfalls nicht  
 
Bewertung  

Das Schutzgut `Kultur- und Sachgüter´ ist durch die geplante PV-Freiflächenanlage nicht betroffen. 
 
 

 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Im Rahmen der Umweltprüfung sind neben den einzelnen Schutzgütern auch die Wechselwirkungen zwi-
schen diesen zu berücksichtigen. Die Schutzgüter beeinflussen sich gegenseitig in unterschiedlichem 
Maße. Diese Wirkungsgeflechte sind bei der Bewertung des Eingriffs zu berücksichtigen, um Sekundäref-
fekte und Summationswirkungen einschätzen zu können. 
 

Schutzgut Umweltauswirkung Erheblichkeit 

Landschaftsbild  

◼ Veränderung des Landschaftsbildes durch die geplanten 
Module und baulichen Anlagen 

◼ Grünordnerische Festsetzungen ergeben eine Abgren-
zung zur umgebenden Landschaft  

◼ Aufgrund der Größe wahrnehmbare Änderung 

Gering-mittel 
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Tiere, Pflanzen 
und biologische 
Vielfalt  

◼ Verlust und Beeinträchtigung von Lebensräumen durch 
Nutzungsänderung und Versiegelung 

◼ Verlust von Habitaten für Offenlandbrüter 
Gering-mittel 

Fläche  
◼ Technische Überprägung 
◼ Nutzung unzerschnittener Landschaftsräume  

mittel 

Boden 

◼ Einschränkung der natürlichen Bodenfunktionen auf ver-
siegelten Flächen  

◼ Grünordnerische Maßnahmen fördern natürliche Boden-
funktionen    

gering 

Wasser  

◼ Verminderung der Grundwasserneubildung durch Bo-
denversiegelung und -verdichtung 

◼ Eintrag von Schadstoffen durch Bau  
◼ Grünstrukturen sichern natürliche Wasserhaushaltsfunk-

tionen und Rückhaltevermögen 

gering 

Klima/Luft  
◼ Veränderung des örtlichen Kleinklimas durch zusätzliche 

Versiegelung und große Baukörper 
◼ Grünstrukturen wirken ausgleichend 

gering 

Mensch  

◼ Zeitlich befristete Zunahme des Verkehrs durch Anliefe-
rung und damit der Lärm- und Abgasemissionen 

◼ Einschränkung der Erholungseignung durch technische 
Überprägung der Fläche  

◼ Blendung  

gering 

Kultur- und Sach-
güter  

◼ Nicht betroffen  keine  

 
Die einzelnen Schutzgüter stehen in einem engen Wirkungsgefüge zueinander. Insbesondere die Schutz-
güter Boden und Wasser und Vegetation erfahren direkte Wechselwirkungen. So wirkt die Versiegelung 
von Boden direkt auf die Wasserretention. Die Nutzungsänderung der Fläche in extensives Grünland führt 
jedoch auch zu positiven Effekten hinsichtlich des Wasserrückhalts als auch des Erosionsschutzes. Ebenso 
wirkt sie sich aufgrund der Strukturanreicherung positiv auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen und die bio-
logische Vielfalt aus.  
 

11.2 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung  

Die Bestandsaufname des Umweltberichtes zur Bewertung der Umwelt sowie die Ermittlung der Prognose 
der Umweltauswirkungen beruhen auf einer rechnerischen Bilanzierung von einerseits bestehenden Land-
schaftsbereichen und andererseits geplanten Flächennutzungen. Eine Gegenüberstellung beider Bilanzen 
(`Bestand´ und `Prognose´) ergibt eine Gesamtbilanz, aus der abgelesen werden kann, ob und in welchem 
Umfang Ausgleichsmaßnahmen notwendig sind.  
 
Für das Schutzgut Pflanzen und Tiere werden Biotoppunkte ermittelt. Die anderen Schutzgüter werden 
verbal-argumentativ behandelt. Bei der Berechnung der Prognose wurden entsprechend der Zentralvor-
schrift §2(4) Satz 1 des BauGB für die Belange des Umweltschutzes die voraussichtlichen Umweltauswir-
kungen zugrunde gelegt. 
 
 

 Schutzgut Landschaftsbild 

Beim Schutzgut `Landschaftsbild´ werden die Hauptkriterien `Vielfalt´, `Natürlichkeit´ und `Eigenart´ auf-
grund der Nutzung als landwirtschaftliche Ackerfläche als gering (Stufe D) nach dem Bewertungsmodell 
der LfU (2005) eingeordnet. Hinsichtlich der Vielfalt sind nur wenige Strukturen und Nutzungen sowie eine 
geringe Artenvielfalt vorhanden. Hinsichtlich der Eigenart sind wenige bis keine Elemente mit landschafts-
typischem und –prägendem Charakter vorhanden. Insgesamt weisen die Ackerflächen eine geringe Natur-
nähe auf.   
Diese Bewertungsklasse wird nach dem Eingriff beibehalten. Die Flächen erfahren eine technische Über-
prägung. Der Eingriff wird durch die Festsetzungen zur Modul- und Gebäudehöhe minimiert und durch die 
festgesetzten Pflanzgebote ausgeglichen.  
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 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt  

Die rechnerische Bilanzierung basiert auf der Ökokonto-Verordnung von 2010 (LUBW 2010). Für die Be-
standsbewertung wurde das Feinmodul verwendet, für die Bewertung des Zielwerts kam das Planungsmo-
dul zum Einsatz. 
 
Vor dem Eingriff 
Das Plangebiet stellt vorwiegend intensiv landwirtschaftlich genutzte Ackerflächen (37.11) dar. Ein Flurweg 
und zwei Grünwege queren die Fläche im Nord-Süd-Verlauf. Am Südrand besteht bereits ein größerer 
Grünstreifen mit einem Grünweg, da eine Bewirtschaftung bis an die Waldgrenze für die Landwirte nicht 
möglich ist (Topographie, Wendemöglichkeiten etc.) 
 
 
 
Biotopbestandsaufnahme vorher 
 

 

Biotoptyp Biotopwert Fläche in m² Bilanzwert 

Grünweg (60.25) 6 524 3.144 

Grünfläche mit Grünweg (33.41 + 60.25)* 10 28.247 282.470 

Grünland (33.41) 13 2.989 38.857 

Feldweg (60.23) 2 328 656 

Ackerfläche mit fragmentarischer Unkrautvegetation(37.11)  4 259.052 1.036.208 

Summe:   291.140 1.361.355 

*Aus Acker entwickeltes relativ artenreiches Grünland mit Fahrspuren und Grünweg durchzogen, daher Abwertung um 3 WP. 
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Nach dem Eingriff  

 
  
 
Zwischen und unter den Modulen erfolgt die Ansaat einer Fettwiese mittlerer Standorte (33.41). Die Mo-
dulfläche wird von Pflanzgebotsflächen gesäumt. Entlang Teilen des Ost- und Nordrandes ist auf einer 
Breite von 5 m die Pflanzgebotsfläche 3 mit einer versetzt gepflanzten Hecke mit standortheimischen Sträu-
chern anzulegen. Die Sträucher sind in einem Abstand von 1,5 m im Herbst zu pflanzen. Die Heckenstruk-
turen dienen der Stärkung des Biotopverbundes und schaffen neue Habitatstrukturen für die Fauna, weiter 
dienen Sie der Eingrünung und verminderten Einsichtnahme der Anwohner des Oberen Railhofes.  
Entlang der Wege (Pflanzgebotsfläche 1) ist ein extensiv genutzter Saum zu entwickeln. Die linearen Rand-
strukturen sind mit einem hohen Kräuteranteil als blütenreicher Säume anzusäen. Als Entwicklungsziel tritt 
eine artenreiche Saumvegetation (35.12) auf, die durch die angrenzende extensive Nutzung der PV Anlage 
begünstigt wird. Im Pflanzgebot zwischen Modulfläche und Waldrand soll ein artenreicher Saum entstehen, 
der insbesondere der Fauna auch als Rückzugsort dienen soll. 
 
 
Biotopbestandsaufnahme nachher 

Biotoptyp Biotopwert 
Fläche in 

m² 
Bilanzwert 

Sondergebiet Modulfläche  1 183.820 183.820 

Sondergebiet Reihen zwischen den Modultischen (unversie-
gelt) – extensives Grünland / Fettwiese mittlerer Standorte 
(33.41) 

11 45.955 505.505 

Pflanzgebot 1 pfg1: Saumvegetation mesophytischer Stand-
orte 

19 5.741 109.079 

Pflanzgebot pfg2: Saumvegetation mesophytischer Standorte 
(35.12)* 

15 51.238 768.570 

Pflanzgebot pfg4: Feldhecke mittlerer Standorte (41.22) 14 3.086 43.204 

Feldwege (60.12) 1 1.300 1.300 

Summen:   291.140 1.611.478 

 
*Abwertung da angrenzend zum Wald + Befahrung 

 
Für Biotopwerte der ̀ Biotopbestandsaufnahme nachher´ wurden die Normalwerte des Planungsmoduls der 
Ökokontoverordnung herangezogen. Der Normalwert findet Anwendung, da nicht mit besonders ungünsti-
gen bzw. günstigen Rahmenbedingungen im Plangebiet zu rechnen ist. Ausgangslage ist eine intensiv 
genutzte Ackerfläche, die in der bisherigen Nutzung gedüngt wurde. Das Entwicklungsziel Fettwiese kann 
trotz fehlender Düngung und Abräumung des Mähguts mittelfristig erreicht werden. Daher werden die 13 
Punkte des Planungsmodules auf 11 Punkte reduziert.  
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Dies trifft ebenfalls auf das Entwicklungsziel Saumvegetation mit einem Mittelwert von 19 Punkten des 
Planungsmodules zu. Ein richtig trockenwarmer Saum ist aufgrund der Standortfaktoren nur sehr schwer 
zu entwickeln. 
 
 

 Schutzgut Fläche  

Mit der Errichtung der Anlage geht zwar ein relativ geringer Versiegelungsgrad einher, dennoch muss be-
rücksichtigt werden, dass hier bisher unzerschnittene, für die landwirtschaftliche Produktion vorbehaltene 
Flächen versiegelt werden. Ein Teil des Überschusses aus der Bilanzierung kann dem Schutzgut Fläche 
zugeordnet werden, dies ist im weiteren Verfahren noch mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustim-
men. 
 

 Schutzgut Boden  

Das Schutzgut Boden wird durch eine Überplanung in seiner Leistungsfähigkeit und Schutzbedürftigkeit 
beeinflusst. Hierbei kann das Schutzgut Boden prinzipiell folgende Eingriffe erfahren: 
 

Leistungsfähigkeit des Bodens: 
◼ Verlust der Funktion als – Natürliche Bodenfruchtbarkeit 
◼ Verlust der Funktion als – Ausgleichskörper im Wasserkreislauf 
◼ Verlust der Funktion als – Filter und Puffer für Schadstoffe 
◼ Verlust der Funktion als – Sonderstandort für naturnahe Vegetation  

 

Die vorstehenden Kriterien sind entsprechend dem Leitfaden für Planungen und Gestattungsverfahren des 
Umweltministeriums `Bewertung von Böden nach ihrer Leistungsfähigkeit´ (LUBW, Heft 23, Stand: 2010) 
separat zu betrachten und bewerten.  
 
Die Bewertung vor dem Eingriff wurde aus der Bodenkarte 1:50.000 (GeolaBK50) des Landesamtes für 
Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) Regierungsbezirk Freiburg entnommen.    
 
Schutzbedürftigkeit des Bodens: 

◼ Verlust der Funktion durch - Abgrabungen 
◼ Verlust der Funktion durch - Aufschüttungen 
◼ Verlust der Funktion durch - Versiegelung/Bebauung 
◼ Verlust der Funktion durch - Schadstoff-/Altlasteneinträge  

 
 

Natürliche Bodenfruchtbarkeit 
Die natürliche Bodenfruchtbarkeit ist mit mittel (Bewertungsklasse 2,0), Die natürliche Bodenfruchtbarkeit 
im Plangebiet bleibt erhalten.  
 

Leistungsfähigkeit als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf 
Die Funktion als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf ist mit mittel (2,0) bewertet. Im Bereich der von Mo-
dulen überschirmten Flächen verringert sich die Leistungsfähigkeit des Bodens als Ausgleichskörper im 
Wasserkreislauf geringfügig.  
 

Leistungsfähigkeit als Filter und Puffer für Schadstoffe 
Die Funktion als Filter und Puffer für Schadstoffe ist im gesamten Plangebiet mit hoch bis sehr hoch (3,5) 
bewertet. Ein Funktionsverlust des Bodens hinsichtlich seiner Eigenschaft als Filter und Puffer für Schad-
stoffe ist nur auf den tatsächlich versiegelten Bereichen zu erwarten. Auf der Modulfläche, in den Modul-
zwischenreihen sowie den Pflanzgebotsflächen wird diese Funktion nicht eingeschränkt. Durch die Nut-
zungsänderung zu extensivem Grünland ist sogar eine Steigerung zu erwarten.   
 
 

Leistungsfähigkeit als Sonderstandort für naturnahe Vegetation 
Die Bewertungsklasse hoch bis sehr hoch wird bei den Böden im Plangebiet nicht erreicht. Aus diesem 
Grund empfiehlt die Arbeitshilfe `Das Schutzgut Boden in der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung´ 
(2012) keine Bewertung vorzunehmen. 
 
Die technische Überprägung der Fläche und damit die Änderung von landwirtschaftlicher Intensivnutzflä-
che in extensives Grünland ziehen für das Schutzgut Boden insgesamt betrachtet eher positive Aspekte 
mit sich. Es gehen damit einher ein verbesserter Erosionsschutz und der Verzicht auf Düngung und Pflan-
zenschutzmittel. Das Schutzgut Boden wird insgesamt durch die Planung in geringem Maße beeinträchtigt.  
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 Schutzgut Wasser  

Die Versiegelung im Plangebiet ist gering. Die Flächen, die direkt von Modulen überstellt sind, besitzen für 
das Teilschutzgut Grundwasser eine etwas geringere Wertigkeit, da hier weniger Niederschlag direkt auf 
den Boden auftrifft. Die restlichen Flächen tragen weiterhin zur Grundwasserneubildung bei. Die Nutzungs-
änderung in extensives Grünland mit Verzicht auf Dünge- und Pflanzenschutzmittel bewirken eine Aufwer-
tung für das Schutzgut Wasser. Es ist kein Eingriff in das Schutzgut Wasser festzustellen.  
 
 

 Schutzgut Klima/Luft  

Das Plangebiet besitzt zwar eine gewisse Bedeutung für das Schutzgut, da die Ackerflächen als Kaltluf-
tentstehungsgebiete fungieren. Jedoch haben die Flächen keine siedlungsrelevante Bedeutung und besit-
zen daher nur eine geringe Wertigkeit.   
Die Errichtung der PV- Anlage bewirkt im Bereich der Modulreihen und der Betriebsgebäude eine geringe 
Verschlechterung des Kleinklimas, was aber durch die Funktionssteigerung der dauerhaften Grünflächen 
mindestens ausgeglichen wird, deshalb wird insgesamt eher eine Aufwertung des Plangebiets in Bezug 
auf das lokale Klima angenommen. 
 

 Schutzgut Mensch  

Durch die Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen ist kein Eingriff in das Schutzgut Mensch feststell-
bar.  
 

11.3 Alternativen-Prüfung im Sinne der Eingriffsregelung 

Das Plangebiet mit einer Größe von 29,1 ha gliedert sich in ca. 18,3 ha mit Modulen überschirmte Fläche, 
4,5 ha Fläche zwischen den Modulen und zum Zaun hin sowie knapp 6 ha der Fläche für Pflanzgebote. 
Der westliche Weg wird erhalten, der zentrale Weg ausgebaut. Der östliche Grünweg wird nicht weiter 
genutzt. 
Insgesamt wird das Gebiet für zahlreiche Tierarten deutlich attraktiver. Die Pflanzgebote leisten einen Bei-
trag zur Biotopvernetzung und bieten durch ihre Strukturen Lebensraum für Vögel, Reptilien und Insekten 
und Schmetterlinge. Auch Fledermäuse profitieren von der Aufwertung eines Jagdhabitats.  
Damit wurden für Natur und Landschaft sehr großzügige Eingrünungsflächen und Lebensraumbereiche 
bereitgestellt und für die im Umfeld auftretenden Arten zielorientiert angepasste Anpflanzungen und An-
saaten vorgeschlagen.  
Die rechnerische Bilanzierung des Eingriff-Ausgleiches nach der Ökokonto-Verordnung wird als ausgegli-
chen erachtet. Gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 4 BNatSchG kommt dem Aufbau einer nachhaltigen Energieversor-
gung insbesondere durch zunehmende Nutzung erneuerbarer Energien auch im Rahmen der Ziele des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit 
des Naturhaushalts eine besondere Bedeutung zu. Die Nutzung erneuerbarer Energien beinhaltet also 
einen Beitrag zum nachhaltigen Umgang mit Naturgütern. Zur Erreichung des öffentlichen Belanges „Ent-
wicklung, Förderung und Ausbau einer nachhaltigen Energieversorgung im Sinne des Klimawandels und 
Klimaschutzes“ wurden alle sinnvollen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen (siehe auch Kapitel 
9.5 Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung von negativen Beeinträchtigungen) für den Umwelt-
schutz berücksichtigt.  
 

11.4 Naturschutzfachliche Ausgleichsmaßnahmen 

Das Ziel der naturschutzfachlichen Ausgleichsmaßnahmen ist es, die Anlage in das Landschaftsbild ein-
zubinden sowie neue Lebensraumstrukturen zu schaffen.  
 
Der Ausgleich des Eingriffes kann grundsätzlich auf drei verschiedene Arten erfolgen: 

a) Ausgleich auf den Baugrundstücken 
b) Ausgleich im Geltungsbereich des Bebauungsplanes (i.d.R. am Planrand) 
c) Ausgleich außerhalb des Bebauungsplanes 

 
Der Ausgleich kann nicht nur räumlich, sondern auch zeitlich getrennt vom Eingriff realisiert werden. 
 
Durch die Festsetzung von Grünflächen und Pflanzpflichten sowie von Pflanzgeboten für Neupflanzungen, 
kann der Ausgleich für den Bebauungsplan ̀ Solarpark Oberer Railhof´ vollständig und überdurchschnittlich 
im Geltungsbereich umgesetzt werden. 
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11.5 Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung von negativen Beeinträchtigungen 

Dem Interessenkonflikt zwischen der Bereitstellung von Flächen für die Erzeugung von klimafreundlicher 
Energie und den Eingriffen in Natur und Landschaft soll durch folgende Maßnahmen abgeholfen werden: 
 
Schutzgut Landschaftsbild 
Die Höhenfestsetzung wird so gering wie möglich gehalten. Zulässig sind nur Solarmodultische mit einer 
Höhe von maximal 4,0 m über der Geländeoberkante. Die Gebäude- und Firsthöhe der Betriebsanlagen 
ist mit bis 4,0 m über der Geländehöhe festgesetzt. Durch die allseitig umgebenden Pflanzgebote wird die 
Anlage zur freien Landschaft hin abgegrenzt.  
 
Schutzgut Tiere und Pflanzen 
Für Details wird auf die Habitatpotentialanalyse vom 29.11.2023 verwiesen. 

 
Folgende Maßnahmen werden durchgeführt, um Gefährdungen von Tier- und Pflanzenarten des Anhangs 
IV der FFH-Richtlinie und von Vogelarten zu vermeiden oder zu vermindern. Die Ermittlung der Verbotstat-
bestände gem. § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG erfolgt unter Berücksichtigung folgender Vorkehrun-
gen: 
 
V1 Begrenzung des Baufeldes 
 
V2 Beschränkung der Bauzeit 
 
V3 Festlegung der Umzäunung 
 
V4 Ansaat von Grünland im Bereich der Module 
 
V5 Pflanzgebot 1 - Entwicklung extensiv genutzter Saum 
 
V6        Pflanzgebot 2 – Entwicklung eines artenreichen Feldraines, Saumes 
 
V7  Pflanzgebot 3 - Anlage einer Hecke 
 
CEF1 Blühstreifen/Buntbrache als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme für Feldlerchen 
 
 
Eine Ausnahmegenehmigung ist nicht notwendig. Anderweitig zumutbare Alternativen (Standort- 
und technische Alternativen), die zu einer geringeren Betroffenheit gemeinschaftlich geschützter 
Tier- und Pflanzenarten führen würden, sind aus der Sicht des Vorhabenträgers nicht vorhanden. 
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11.6 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung / Nicht-
durchführung der Planung 

Die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung wurde in den vorherigen Kapiteln 
ausführlich erläutert. Bei einem Verzicht auf die Planungsumsetzung würde die Fläche weiterhin landwirt-
schaftlich genutzt werden und keine technische Überprägung erfahren. Weiterhin müssten die Klimaschutz-
ziele an anderer Stelle ggfs. auf landwirtschaftlichen Flächen verfolgt werden. 
 
 

11.7 Planungsalternativen und Begründung der getroffenen Wahl 

 
Hinsichtlich regionalplanerischer Belange sowie den Belangen des Natur- und Landschaftsschutzes sind 
keine geeigneteren Flächen im Gesamtgebiet vorhanden. Die Verträglichkeit zum Natur- und Artenschutz 
wird durch die Extensivierung der Fläche und die Aufwertung des Biotopverbundes durch Pflanzgebote 
hergestellt.  
 
In der Zusammenschau der politischen Vorhaben (Erreichen der Klimaschutzziele), der planungs-
rechtlichen Belange sowie der umweltschutzfachlichen Kriterien (Schutzgebiete) wird die Verträg-
lichkeit der Plangebietswahl bei Betrachtung und Bewertung des gesamten Gemarkung Mulfingens 
als gegeben eingestuft. 
 

➔ Zur Erreichung des öffentlichen Belanges „Entwicklung, Förderung und Ausbau einer nachhal-
tigen Energieversorgung im Sinne des Klimawandels und Klimaschutzes“ ist ein Eingriff mit ge-
ringeren Auswirkungen auf Natur und Umwelt derzeit an keinem anderen Ort in Mulfingen mög-
lich. 
 

 Angabe zur Durchführung der Umweltprüfung 

Die für den vorliegenden Umweltbericht verwendeten Daten, Planungsgrundlagen und Gutachten finden 
sich im Anhang und wurden an den entsprechenden Stellen im Bericht gekennzeichnet. Eigene Recher-
chen und Ortsbegehungen im Sommer 2023 ergänzen diese. Die Beurteilung der Umweltauswirkungen 
erfolgt verbal-argumentativ.   
 

 Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen (Moni-
toring) 
Gemäß § 4c BauGB überwachen die Gemeinden die erheblichen Umweltauswirkungen, die auf Grund der 
Durchführung der Bauleitpläne eintreten, um insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen 
frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. Zielrichtung 
des Monitorings ist es, insbesondere die unvorhergesehenen Umweltauswirkungen nachhaltig zu erfassen.  
Für die Bebauungsplanung im Bereich des Plangebietes `Solarpark Oberer Railhof´ sind durch ein geeig-
netes Monitoringverfahren die Umweltauswirkungen, die bei der Planaufstellung lediglich prognostiziert 
werden konnten, nach der Umsetzung nachzuweisen. 
 

13.1 Inhalte des Monitorings 

Nachzuweisen ist: 
◼ ob die angewandte Prüfmethode, die auf der Basis der Biotopbewertung als Indikator für alle 

Schutzgebiete eingesetzt wurde, für das Plangebiet die richtige Bewertung lieferte. 
◼ ob die Wertfaktoren der Biotopbewertung auch langfristig vertretbar sind. 
◼ ob die Versiegelung des gesamten Plangebietes entsprechend der Prognosen eingehalten wurde. 
◼ ob es weitere Umweltbelastungen gab, die von der Natur der Sache nicht sicher vorhergesagt 

werden können. 
 

13.2 Monitoring – Zeitplan 

Wie das Monitoring funktioniert, also wann und in welcher Weise die Kommune ihre Prognose der Umwelt-
auswirkungen überwacht, bestimmt der folgende Zeitplan. Dazu wird im vorliegenden Umweltbericht eine 
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Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen der Durchfüh-
rung der Bauleitpläne auf die Umwelt aufgenommen: 
 
Termin Monitoringaufgabe 

Vor Beginn der Baumaßnahme 

◼ Wird die festgelegte Bauzeit zur Vermeidung artenschutzrechtli-
cher Verbotstatbestände eingehalten, bzw. wurde bei anderen 
Bauzeiten die Begehung oder die vorbeugende Freiräumung der 
Bauflächen vorgenommen? 

◼ Wurden die CEF-Maßnahme für die Feldlerche umgesetzt? Wur-
den die CEF-Maßnahmen hinsichtlich ihrer Funktionserfüllung 
kontrolliert? Das CEF-Monitoring ist im 1.,3.,5. und 10. Jahr ge-
mäß den Methodenstandards zur „Erfassung der Brutvogelarten 
Deutschlands“ nach Südbeck et al. (2005) durchzuführen. Über 
die Ergebnisse des Monitorings ist die UNB zu informieren. Sind 
die Maßnahmen nicht wirksam bzw. bestehen Defizite, sind 
Maßnahmen zu Nachsteuerung mit der UNB abzustimmen. Der 
UNB ist ein Bericht über die Einhaltung und Umsetzung als Pro-
tokoll oder Bericht vorzulegen. 

Während der Bauphase 
◼ Wird die Begrenzung des Baufeldes bzw. die geplante Baustel-

leneinrichtung eingehalten? 

Nach der Bauphase 
◼ Weist die Einfriedung eine Bodenfreiheit von 20cm auf? 
◼ Sind die Einfriedungen entsprechend der festgelegten Abstände 

zu den Flurstücksgrenzen umgesetzt? 

1 Jahr nach Abschluss der Bau-
maßnahmen  

◼ Wurden die Pflanzgebote / Anpflanzungen / Ansaaten / Anrei-
cherung mit Strukturelementen entsprechend der Bebauungs-
planung vollständig umgesetzt? 

◼ Wurden alle Anpflanzungen mit den aufgeführten einheimischen 
Arten umgesetzt?  

◼ Wurden die Vorgaben des Pflegemanagements berücksichtigt? 
◼ Wurden die Funktionskontrollen bzgl. Qualität und Quantität der 

Ansaaten und Anpflanzungen, zur Kontrolle der erwünschten 
Zielerreichung dokumentiert und abgestimmt? 

Dauer der Betriebszeit  

◼ Werden die Ausgleichsmaßnahmen gepflegt? 
◼ Im Rahmen des Monitorings wird eine ornithologische Bestands-

aufnahme im Bereich des Solarparks empfohlen. 
◼ Hat sich im Bereich der Modulzwischenräume eine artenreiche 

Wiese entwickelt? Falls dies nicht der Fall sein sollte, sind zur 
Nachsteuerung der Maßnahme nach spätestens 10 Jahren ge-
meinsam mit dem Umweltschutzamt anderweitige geeignete 
Maßnahmen abzustimmen. 

◼ Wurde die CEF-Maßnahmen umgesetzt? Wurden die CEF-Maß-
nahmen hinsichtlich ihrer Funktionserfüllung kontrolliert? Das 
CEF-Monitoring ist im 1.,3.,5. und 10. Jahr gemäß den Metho-
denstandards zur „Erfassung der Brutvogelarten Deutschlands“ 
nach Südbeck et al. (2005) durchzuführen. Über die Ergebnisse 
des Monitorings ist die UNB zu informieren. Sind die Maßnah-
men nicht wirksam bzw. bestehen Defizite, sind Maßnahmen zu 
Nachsteuerung mit der UNB abzustimmen. Der UNB ist ein Be-
richt über die Einhaltung und Umsetzung als Protokoll oder Be-
richt vorzulegen. 

 

→ Neubewertung der Umweltbelange nach Einstellung der neuen Erkenntnisse 
→ Evtl. Bestimmung neuer Ausgleichsflächen 
→ Vorlage im Gemeinderat und dem Landratsamt 
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 ZUSAMMENFASSUNG 
Mit dem Bebauungsplan `Solarpark Oberer Railhof ´ werden ackerbaulich genutzte Flächen in Anspruch 
genommen. Als voraussichtliche Umweltauswirkungen ist hauptsächlich die Veränderung des Landschafts-
bildes und die Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen von Bedeutung. Maßnahmen zur Vermei-
dung, zur Minimierung und zum Ausgleich werden im Umweltbericht dokumentiert. Sie umfassen z. B.  
 

- Änderung des kompletten Geltungsbereichs zu einer extensiven Grünfläche 
- Pflanzgebot einer Hecke am Rand des Plangebiets 
- Ansaat eines extensiven Saumes für Schmetterlinge und Insekten  
- Baufeld- und Bauzeitbeschränkung 
- Höhenbeschränkung der Module und Gebäude 
- Geringe tatsächliche Versiegelung 
- 20cm Bodenfreiheit zur Durchlässigkeit des Plangebietes für Kleintiere 
- Festlegung von planexternen Vermeidungsmaßnahmem  

 
Durch diese Maßnahmen wird auf die zu erwartenden Beeinträchtigungen auf die Schutzgüter `Land-
schaftsbild´, ̀ Boden´ und „Pflanzen und Tiere“ reagiert. Der Eingriff wird durch die planinternen Ausgleichs-
maßnahmen komplett kompensiert, es erfolgt eine Aufwertung.  
Zur Erreichung des öffentlichen Belanges „Entwicklung, Förderung und Ausbau einer nachhaltigen Ener-
gieversorgung im Sinne des Klimawandels und Klimaschutzes´ durch eine Freiflächen-Photovoltaikanlage 
ist der Eingriff derzeit an keinem anderen Ort und in keinem geringeren Umfang durchführbar.  
 

 Abwägung 
Bei der Abwägung der öffentlichen Belange `Entwicklung, Förderung und Ausbau einer nachhaltigen Ener-
gieversorgung im Sinne des Klimawandels und Klimaschutzes´ gegenüber den unvermeidlichen Eingriff in 
Natur und Landschaft stuft die Gemeinde Mulfingen, entsprechend dem Grundsatz der Verhältnismäßig-
keit, die erstgenannten, öffentlichen Belange gegenüber den Belangen von Natur und Landschaft als hö-
herrangig ein.  

 
 
 
 
 
 

Mulfingen, den  

 Bürgermeister Sören Döffinger 
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